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In einer vom Sächsischen
Staatsministerium der Justiz
und für Europa herausgegebe-
nen Bewertung findet sich in-
des kein Wort über die konkre-
ten Verwerfungen und Belas-
tungen, die auf Bürger und 
Beschäftigte infolge der be-
schlossenen Behördenumzüge
zukommen werden. Stattdes-
sen werden wortreich Allge-
meinplätze aneinandergereiht.
Wörtlich führt Staatsminister
Dr. Jürgen Martens (FDP) aus:
„Die Verabschiedung des Säch-
sischen Standortegesetzes
durch den Landtag ist ein
wichtiger Meilenstein für die
Zukunft des Freistaates. Mit
dieser Entscheidung überneh-
men wir die Verantwortung für
kommende Generationen.“

Weiter heißt es in der Presseer-
klärung, dass das Gesetz den
rechtlichen Rahmen für eine
effiziente und moderne Behör-
denstruktur in Sachsen dar-
stelle, die langfristig tragfähig
sei. Verwaltung und Justiz blie-
ben auch in der Fläche präsent,
und für die Bürgerinnen und
Bürger seien so wenig Ände-
rungen wie möglich vorgese-
hen. Leistungsfähigkeit, Servi-
cequalität und Bürgerfreund-
lichkeit von Verwaltung und
Justiz blieben erhalten.

Die mit der beschlossenen
Standortkonzeption verbunde-
nen Einsparungen lägen deut-
lich über den Kosten der Re-
form. Dabei würden die finan-
ziellen Vorteile während der

Umsetzung des Konzepts bis
zum Jahr 2021 stetig steigen.
„Eine effiziente Verwaltung ist
Voraussetzung dafür, dass
auch zukünftig Geld für Inves-
titionen übrig bleibt“, so Mar-
tens weiter.

Das Standortegesetz sei ein
wesentlicher Bestandteil der
Staatsmodernisierung. Außer
der Neuordnung der Behörden
und Gerichte und der bereits
beschlossenen Personalredu-
zierung werde sich auch das
veränderte Kommunikations-
verhalten der Bürger auf die
Arbeit der Verwaltung auswir-
ken. Moderne Techniken wür-
den neue Zugänge zur Verwal-
tung schaffen, die den Gang
zum Amt ersetzen können. Ab-

schließend heißt es: „Eine ef-
fektive und qualitativ hoch-
wertige Aufgabenerfüllung
stellt, bei einer konsequenten
Reduzierung bürokratischer
Strukturen, die kundenorien-
tierte Ausrichtung der Verwal-
tung dar.“

Dass eine solche Formel – opti-
male Aufgabenerfüllung bei
reduzierter Infrastruktur und
weniger Personal – aufgehen
kann, sehen sowohl die Betrof-
fenen als auch die Opposition
im Landtag sowie Gewerk-
schaften und Verbände ganz
anders. Von „Geldverbren-
nung“ ist bei Linke, SPD und
Grünen die Rede. Eine funktio-
nierende Verwaltung werde
durcheinandergewirbelt, Ein-

Den Kommentar des
sbb Vorsitzenden
Günter Steinbrecht
zum Standortegesetz
lesen Sie auf Seite 8.

>

Der Landtag des Freistaates Sachsen hat am 25. Januar 2012 mit knapper Mehrheit (68 Ja-, 56

Neinstimmen, zwei Enthaltungen) das höchst umstrittene Standortegesetz auf den Weg gebracht.

Es wird von der Landesregierung in den höchsten Tönen gelobt, aber von der Opposition und von

Verbänden und Gewerkschaften unisono als unausgegorenes Staatsabbauprogramm bewertet:

Bürger und Beschäftigte werden die absehbar negativen Folgen des weiteren Verwaltungsabbaus

und der beschlossenen Behördenumzüge tragen müssen.

Standortegesetz Sachsen:

Behördenkarussell . . .
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sparungen durch Stellenabbau
von den teuren Umzugskosten
aufgefressen.

300 Millionen Euro soll das Ge-
samtpaket kosten. Der dickste
Brocken beim Behördenkarus-
sell ist der beschlossene Um-
zug des Landesrechnungshofes
von Leipzig nach Döbeln. Eine
sachliche Begründung dafür
findet sich nicht, denn die als
zu teuer bewertete Miete für
den Bürokomplex in Leipzig
könnte spätestens 2020 nach-
verhandelt und reduziert wer-
den. Auch das Argument, Dö-
beln liege zentral,  schlägt
nicht, denn der Rechnungshof
ist keine Publikumsbehörde,
die aus allen Teilen des Frei-
staates bequem erreichbar
sein müsste.

Nach Angaben der Staatsregie-
rung erfordert allein der not-
wendige Neubau in Döbeln
mindestens 15 Millionen Euro
Bau-Nettokosten. Hinzu kom-
men allein im ersten Jahr des
Umzuges fast eine Million Euro
Umzugskosten. Welche zusätz-
lichen Kosten aufgrund der
längeren  Anfahrtswege der
Beschäftigten oder infolge zu

zahlender Trennungsgelder ab
2022 entstehen werden, steht
ebenfalls nicht fest. Fest steht
lediglich, dass offenbar still-
schweigend in Kauf genom-
men wird, dass die Mitarbeiter
des Rechnungshofes zusätzli-
che Lasten des Umzugs tragen
müssen. Insgesamt fehlt für
das Gesetz eine genaue Fi-
nanz- und Personalplanung.

Zum Ausgleich dafür, dass
Leipzig den Sitz seiner einzigen
Landesoberbehörde verliert,
soll die Sächsische Aufbau-
Bank (SAB) von Dresden nach
Leipzig umziehen. Das aber
wird von Experten bezweifelt.
Jürgen Kochinke kommentierte
beispielsweise in der Leipziger
Volkszeitung (Ausgabe vom
26. Januar 2012): „Hier darf
man allerdings gespannt sein,
ob es jemals passiert – oder ob
nur eine Handvoll Chefbanker
ein Büro in Leipzig eröffnen.“

Der innenpolitische Sprecher
der Fraktion Die Linke im Säch-
sischen Landtag, Rico Geb-
hardt, sieht bei der Umsetzung
des Standortegesetzes ledig-
lich vorübergehende Vorteile
für das örtliche Handwerk,

wenn die Aufträge tatsächlich
in der Region vergeben wür-
den. „Dieser vorübergehende
Effekt ist aber auch das einzig
Positive, was sich über dieses
so genannte Reformvorhaben
sagen lässt. Über 95 Prozent
der behaupteten Einsparungen
sind schlicht Folge des im
Haushaltsbegleitgesetz be-
schlossenen Personalabbaus.“
Die effektiven Minimaleffekte
würden aber keinesfalls die
wachsende Bürgerferne durch
wegfallende Behördenstandor-
te wie Gerichte, Finanzämter
und Polizeireviere rechtferti-
gen, meinte Gebhardt. Ob-
gleich die Staatsregierung
beim Standortegesetz immer
wieder die Berücksichtigung
der demographischen Entwick-
lung hervorhebe, sei sie sich
offenbar nicht bewusst, dass
die Abwanderung im länd-
lichen Raum durch die Ausdün-
nung der Behörden verstärkt
werde.

Besonders gravierend sei zu-
dem die beabsichtigte Schlie-
ßung zahlreicher Polizeidienst-
stellen im Zusammenhang mit
der Polizeireform „Polizei.Sach-

sen.2020“. Sie ist Bestandteil
des Gesamtkonzeptes, abge-
stimmt worden ist jedoch im
Rahmen des Standortegeset-
zes darüber nicht. 

Das Fazit ist ernüchternd:
Sachsen ist ein überaus spar-
samer Staat und gibt gemein-
sam mit Brandenburg im Ver-
gleich aller Bundesländer oh-
nehin am wenigsten für seine
Verwaltung aus. Mit den Ein-
sparungen auf grund des
Standortegesetzes wird ent-
schieden des Guten zu viel
getan – zu Lasten der Be-
schäftigten und zu Lasten der
Bürger. Lars Beyer, Landesvor-
sitzender des Verbandes
Sächsischer Rechtspfleger,
machte in einer E-Mail an die
sächsischen Landtagsabge-
ordneten einen bedenkens-
werten Vorschlag: „Sie betrei-
ben im öffentlichen Dienst
durch straffen Personalabbau
und das Standortegesetz den
Gleichlauf zum Bevölkerungs-
rückgang in Sachsen – die An-
zahl Ihrer Landtagssitze müs-
s ten Sie daher bis 2020 ei-
gentlich adäquat von 132 auf
92 reduzieren . . .“ Sm

. . . prognostizierte das dbb re-
gional magazin auf dem Titel
der Mai-Ausgabe (Nummer 5)
mit Blick auf die Städtebauför-
derung 2012. Das symbolische
Motiv – ein Junge und ein
Mädchen malen die Umrisse
eines Hauses auf eine triste
Mauer – hat den Wettbewerb
mit Abstand gewonnen: Die
Leserinnen und Lesern kürten
die malenden Kinder und die
dahinter stehende Hoffnung
auf Besserung zum Titelbild
des Jahres 2011.

Auf den zweiten Platz landete
das Titelbild der Oktober-Aus-
gabe (Nummer 10), die den
Weg der Technischen Univer-
sität Dresden in die Elitegrup-
pe der deutschen Hochschu-
len aufgreift. Den dritten Platz
belegten schließlich die sym-
bolisch in die Erde gesäten 
50-Euro-Scheine der Septem-
ber-Ausgabe (Nummer 9), die
Erträge bringen sollen, denn
in eine erfolgreiche Kreisge-
bietsreform muss hinsichtlich
Personal und Ausstattung in-
vestiert werden, wenn sie sich

auf längere Sicht rentieren
soll.
Die Redaktion hat unter allen
Einsendern drei Survival-Sets
mit Fernglas, Taschenmesser
und weiteren nützlichen Hel-
fern verlost. Die Gewinner
sind Mario Becker aus 07407
Uhlstädt-Kirchhasel, Eugen

Kirchdörfer aus 08141 Reins-
dorf und Frank Schönborn aus
Gotha. Das dbb regional maga-
zin dankt allen Leserinnen und
Lesern, die sich an der Wahl
des schönsten Titelbildes 2011
beteiligt haben und freut sich
auch weiterhin auf Anregun-
gen, Lob und Kritik. �

Titelbilder 2011:

Trübe Aussichten...
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Mit Blick auf die am 1. März
2012 beginnenden Tarifver-
handlungen bei Bund und Kom-
munen schlägt der dbb m-v
Alarm. Personalentwicklung
und Einkommensrunden müs-
sen geschickt verknüpft wer-
den, ansonsten droht ein Aus-
bluten des öffentlichen Diens -
tes. „Statt Personalpolitik 
nach dem Gießkannenprinzip
zu machen, müssen Fehlent-
wicklungen in der Personal-
struktur aktiv korrigiert wer-
den, um auch in Zukunft einen
funktionierenden öffentlichen
Dienst mit aufgabengerechter
Ausstattung zu haben“, sagte
der dbb Landesvorsitzende
Dietmar Knecht im Anschluss
an die 53. Jahrestagung des
dbb  Anfang Januar in Köln.
„Dabei muss auch ein weiterer
Reallohnverlust verhindert
werden, um im Kampf um die
besten Köpfe in den nächsten
Jahren nicht den Kürzeren zu
ziehen.“

Vor dem Hintergrund des
 demographischen Wandels, in
dessen Folge auch im öffent-
lichen Dienst das Personal
überaltere, während nicht ge-
nügend qualifizierte Nach-
wuchskräfte eingestellt wür-
den, sieht der dbb m-v die
künftige Funktionsfähigkeit
des öffentlichen Dienstes im
Land empfindlich gestört. Die
Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes haben in den vergan-

genen Jahren wesentlich da-
zu beigetragen, Haushalte 
zu entlasten. Jetzt wird es
höchste Zeit, klug in die Zu-
kunft zu investieren und die
Personalstruktur aufgaben-
und demographiegerecht
weiter zu entwickeln. 

Dazu gehören auch die
weitergehenden Vorschläge
des dbb, wie der Ausbau von
Heimarbeitsplätzen, ein ef-
fektiveres Gesundheitsma-
nagement sowie die Mög-
lichkeit des Abschlusses von
landesbezirklichen Altersteil-
zeitregelungen. „Der diesbe-
zügliche Abschluss in Sach-
sen-Anhalt zeigt, dass es
möglich ist, gemeinsame Lö-
sungen zwischen dbb und
Arbeitgebern zu finden, die
der Demographie Rechnung
tragen und gleichzeitig dafür
sorgen, die Leistungsfähig-
keit des öffentlichen Dien-
stes zu wahren und auszu-
bauen. Hier in Mecklenburg-
Vorpommern finden trotz
anfänglichem Zögern des Fi-
nanzministeriums derzeit
Terminabstimmungen für
Sondierungen statt“, betont
in diesem Zusammenhang
der stellvertretende dbb Lan-
desvorsitzende Hans-Jürgen
Gülck, der gleichzeitig der Ta-
rifkommission des dbb m-v
vorsteht.

 Stabiler Faktor
Der dbb m-v beweist hier
sein Selbstverständnis als
Interessenvertretung der Be-
amten und Tarifbeschäftig-
ten aller Zweige des öffent-
lichen Dienstes, zugleich
aber auch als „staatstragen-
de“ Organisation. Nicht in

>

dem Sinne, dass der Staat uns
ertragen muss, sondern dass
wir als Partner und kritische
Begleiter der Politik eintreten –
für die nachhaltige Funktions-
fähigkeit dieses Landes.

„Der öffentliche Dienst, egal
ob bei Bund, Land oder Kom-
munen, hat sich trotz aller Re-
formen als stabiler Faktor in
Mecklenburg-Vorpommern be-
währt für einen verlässlichen
Investitionsrahmen, für Sicher-
heit, sozialen Frieden und für
finanzielle Nachhaltigkeit
selbst in der Krise. Deshalb ist
es folgerichtig, dass es eine
Eins-zu-Eins-Übernahme des
Tarifergebnisses auf die Beam-
tenschaft gab. Sonderopfer in
Form von verzögerten oder ge-
kürzten Übernahmen müssen
der Vergangenheit angehö-
ren“, so Dietmar Knecht weiter,
„am Personal zu sparen, ist auf
Dauer die teuerste Art der Kon-
solidierung!“

 Drängende 
Probleme

Seit 1990 wurden innerhalb
der Strukturen des öffent-
lichen Dienstes in Mecklen-
burg-Vorpommern über
100 000 Stellen abgebaut. Auf
der anderen Seite scheiden bis
in das Jahr 2025 mehr als die

>

Hälfte der Beschäftigten al-
tersbedingt aus. Schon jetzt
zeigen sich im Bereich Bildung,
Innere Sicherheit, Zoll und Le-
bensmittelkontrolle, aber auch
in den Gesundheitsämtern Per-
sonal-Defizite. Burn-out ist
Spitzenreiter bei Arbeitsausfäl-
len. „Viele fühlen sich ausge-
presst wie eine Zitrone, und
wir kennen es aus unseren Kü-
chen: Von einer ausgepressten
Zitrone kann man nicht mehr
viel erwarten!“, so der dbb Lan-
desvorsitzende.

Der dbb m-v warnt vor diesem
Hintergrund die Arbeitgeber
und Dienstherren davor, das
Problem des Fachkräfteman-
gels kleinzureden. Bereits jetzt
klagen Ämter in Westmecklen-
burg darüber, dass sich kein
einziger Bewerber aus den be-
treffenden Regionen auf Aus-
bildungsplätze in der Verwal-
tung mehr bewirbt. Selbst die
neuen Landkreise gestehen
ein, dass fachspezifische Beru-
fe wie Ingenieure oder Amts-
ärzte kaum noch zu besetzen
sind. Knecht: „Niemand von
uns ist gegen einen schlanken
Staat – ist er aber so schlank,
dass vor Entkräftung die Beine
wegknicken, haben wir mehr
als nur ein Problem.“ �

Strukturpolitik:

Klare Konzepte 
gefordert

Der dbb m-v sieht den öffentlichen Dienst
in einer demographischen Falle und fordert
ein Personalentwicklungskonzept und ein
Reallohnplus für den Geldbeutel der Be-
schäftigten.

Im Zeichen des demographischen Wandels stand auch die 53. Jahresta-
gung des dbb in Köln unter dem Motto „Demographischer Wandel –
was ist zu tun?“ Im Bild (von links) die Teilnehmer aus Mecklenburg-
Vorpommern: Anka Schmidt (dbb Geschäftsstelle), Dietmar Knecht
(dbb Landesvorsitzender), Rita-Erika Waldow (Landesvorsitzende der
DVG M-V), Dr. Thomas Darsow (Abteilungsleiter 2 im Innenministerium
M-V),  Hermann Warner (Ehrenvorsitzender des dbb m-v) und Prof. Dr. 
Bodo Wiegand-Hoffmeister (Direktor der FHöVPR Güstrow).

>

SPANIEN

ERHOLUNG UND URLAUB

Ferienhaus La Manga, 2 Meere, Erho-
lung, Ruhe, FH 1 Min. z. Strand, max.
5 Pers., 09323/359, 0160/96491349,
anita.nees@t-online.de
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Nieszery stellte klar, dass die
Landesbediensteten „einen
entscheidenden Anteil an der
gelungenen Konsolidierung
des Landeshaushalts hätten
und die Eins-zu-Eins-Übertra-
gung des Tarifergebnisses
2011 auch auf die Beamtin-
nen und Beamten folgerich-
tig gewesen“ sei. Die The-
menfelder Dienstrecht, Be-
soldung und Versorgung
würden, soweit erforderlich,
mit Augenmaß und unter Be-
teiligung des dbb m-v weiter
entwickelt. Den Befürchtun-
gen des dbb, wonach eine
Novelle des Landespersonal-
vertretungsrechts auch Aus-
wirkungen auf die Mitbe-
stimmungsrechte haben

könnte, widersprach Schwarz:
„Eine Beschneidung der Rechte
der Personalvertretungen wird
es mit uns nicht geben.“

Einigkeit bestand darüber hi -
naus darin, dass aus Gründen
der Attraktivitätssteigerung
des Lehrerberufs Verbeamtun-
gen nicht mehr als Tabuthema
betrachtet werden dürfen. 
„Ich sehe mit Sorge das Miss-
verhältnis zwischen guter Aus-
bildung hier im Land sowie der
anschließenden Abwanderung
junger Fachkräfte in Länder,
die verbeamten. Dieser Ent-
wicklung muss entgegenge-
steuert werden“, so Nieszery.

Insbesondere thematisierten
die Gesprächspartner ab-
schließend die Auswirkun-
gen des demographischen
Wandels auf den öffent-
lichen Dienst Mecklenburg-
Vorpommerns. Knecht kriti-
sierte in diesem Zusam men-
hang erneut die Weiterfüh-
rung der Landespersonal-
konzepte nach dem Gieß-
kannenprinzip, obwohl be-
reits jetzt Fehlbedarfe aus-
zumachen seien. Hinzu kä-
men hohe Krankenstände
und Überalterung. Knecht:
„Das Personal taugt nicht
mehr als Sparobjekt, die
Grenzen der Belastbarkeit
sind längst erreicht. Wenn
wir gemeinsam hier nicht

aufpassen, dann riskieren wir
die Daseinsvorsorge für die
Bürgerinnen und Bürger dieses
Landes. Immerhin sagt jeder
Zweite von sich, dass er unter
diesen Bedingungen nicht bis
zum Ruhestand durchhält.“
Die SPD-Seite zeigte Verständ-
nis, hierzu Nieszery: „Der Koali-
tionsvertrag sieht eine Evalua-
tion dieses Themas bis spätes -
tens 2015 vor. Wir sind willens,
diesen Zeitpunkt einzuhalten
und gegebenenfalls sogar zu
unterbieten.“

Der dbb wird in der nächsten
Zeit mit den anderen demokra-
tischen Fraktionen des 6. Land-
tages diese Themen ebenfalls
erörtern und darüber berich-
ten. �

„Es scheint, dass die Politik
nach langen Jahren endlich er-
kannt hat, dass sie um Lehrer-
verbeamtungen und die Schaf-
fung von Äquivalenten für äl-
tere Lehrer, die unter dem Leh-

rerpersonalkonzept erhebliche
Einkommenseinbußen hinneh-
men mussten, nicht herum
kommt“, so dbb Landeschef
Dietmar Knecht nach der Vor-
stellung des Entwurfs des Lan-

deshaushalts für die nächsten
zwei Jahre. 

Auch im Landtag blicke man
mit Sorge auf das Missverhält-
nis zwischen guter Ausbildung
hier im Land und der anschlie-
ßenden Abwanderung junger
Fachkräfte in Länder, die verbe-
amten.  Mecklenburg-Vorpom-
mern könne es sich nicht leis-
ten, Nachwuchspädagogen
hervorragend auszubilden, da-
mit sie dann in Bundesländer
abwandern, in denen die Ver-
beamtung möglich sei.

Knecht: „Die Landesregierung
muss damit aufhören, junge
Pädagogen ausschließlich ins
Angestelltenverhältnis zu
übernehmen. Gerade in Zeiten
knapper öffentlicher Kassen ist
die Verbeamtung von Lehrerin-

nen und Lehrern gefragt! Wir
können uns das mit Blick auf
spätere Pensionen sogar leis-
ten, weil wir in Mecklenburg-
Vorpommern früh mit dem
Aufbau eines kapitalgedeckten
Versorgungsfonds begonnen
haben, in den jede Beamtin
und jeder Beamte einzahlt.“

Der Beamtenstatus erhöhe
nicht nur die Motivation des
Personals, sondern wirke sich
auch positiv auf die Bildungs-
qualität und damit auf die Zu-
kunftschancen junger Men-
schen aus. Bereits heute blie-
ben Lehrerstellen unbesetzt
und selbst der Landesrech-
nungshof habe erkannt, dass
die Verbeamtung von Lehrern
erforderlich sei, um Pädagogen
im Land zu halten. Das sei be-
reits aus dem Rechnungshof-

Gespräch mit SPD-Fraktionsspitze:

Fachkräftemangel 
bekämpfen

Am 8. Dezember 2011 empfingen SPD-
Fraktionschef Dr. Norbert Nieszery sowie
der arbeitnehmerpolitsche Sprecher der
SPD-Fraktion, Thomas Schwarz, den dbb
Landesvorsitzenden Dietmar Knecht zu
 einem ersten Arbeitsgespräch nach der
Neuwahl des Landtages.

Lehrerverbeamtung:

Ideologiefreie Zone

In Anbetracht demographischer Faktoren, in de-
ren Folge die Lehrerkollegien immer weiter
überaltern, und mit Bezug auf eine verfehlte
Schulpolitik mit direkten Konsequenzen für die
Bildungsqualität begrüßt der dbb m-v die ange-
dachten Maßnahmen zur Attraktivitätssteige-
rung des Lehrerberufs und pocht weiter auf ei-
ne ideologiefreie Diskussion darüber.

dbb Landeschef Dietmar Knecht im Gespräch mit Thomas Schwarz und
Dr. Norbert Nieszery.

>
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bericht 2010 hervorgegan-
gen, erläutert der dbb Lan-
desvorsitzende. „Eine gelun-
gene Symbiose zwischen
Jung und Alt ist das Optima-
le, was der Lehrerschaft und
dem Bildungssystem in die-
sem Land passieren kann“, 
so Knecht abschließend.

Bereits am 13. Dezember
2011 waren Vertreter des
Landesvorstandes des Ver-
bandes Bildung und Erzie-
hung Mecklenburg-Vorpom-
mern (VBE) zu einem ersten
Arbeitsbesuch beim neuen
Bildungsminister Matthias
Brodkorb zu Gast. In einer

sehr offenen Gesprächsatmo-
sphäre erörterte man Schwer-
punkte der Bildungspolitik.
Der Minister machte seine
Haltung zu Problemen wie In-
klusion, Personalkonzept und
Lehrerbelastung deutlich und
sagte in diesem Zusammen-
hang zu, künftige Entschei-
dungen nur nach intensiver
Diskussion zu fällen. „Der VBE
Mecklenburg-Vorpommern
steht als kompetenter Inter-
essenvertreter der Lehrer je-
derzeit zu Gesprächen zur
Verfügung“, betonte der 
VBE-Landesvorsitzende
 Michael Blanck. �

Astrid Rabenstein und Michael Blank (VBE M-V) im Gespräch mit
 Bildungsminister Matthias Brodkorb (SPD).

>

In kleinen Diskussionsrunden,
die Raum für jede Frage und je-
den Austausch untereinander
ließen, wurde unter der Ver-
antwortung eines Mitgliedes
aus der Landesleitung jede die-
ser Veranstaltung vorbereitet

und moderiert. Die rege Betei-
ligung aus den Ortsverbänden
bestätigte sowohl den Bedarf
als auch den Erfolg der Veran-
staltungen.

„Welche Erfahrungen konnten
wir in den vergangenen Jahren
in der Verbandsarbeit bei der
Weiterentwicklung des eige-
nen Ortsverbandes sammeln?
Welche Strukturen benötigen
wir in unserem Ortsverband
für ein  effektives Arbeiten, um
ein vielseitiges, interessantes
und attraktives Angebot für
die Mitglieder zu sichern? Wie
gestaltet sich die Zusammen-
arbeit mit anderen Senioren-
verbänden in unseren Heimat-
orten und wodurch machen
wir uns für den BRH einzigar-

tig? Wie stellt sich die Mitglie-
derentwicklung in den einzel-
nen Regionen dar und wo-
durch versuchen wir, dem Mit-
gliederschwund zu begeg-
nen?“ Diese und andere Fragen
halfen nach der Begrüßung
durch den verantwortlichen
stellvertretenden Landesvorsit-
zenden beim schnellen Ein-
stieg in die gewünschten Dis-
kussionen. 

 Engagement 
lohnt sich

Erste Erkenntnisse des Teil-
nehmerkreises waren zum ei-
nen, dass die ehrenamtliche
Arbeit in weiten Teilen als eine
freudvolle Beschäftigung im
Seniorenalter wahrgenommen
wird und sich das Engagement
lohnt. Die regelmäßigen Zu-
sammenkünfte in den Ortsver-
bänden sind vielerorts zu ei-
nem Bedürfnis der Mitglieder
geworden. Zum anderen wur-
den auch die zahlreichen poli-
tischen Informationen über Po-
litik und die oft als sehr unver-
ständlich wahrgenommenen
gesellschaftlichen Prozesse da-
zu als sehr hilfreich empfun-
den.

Als ein besonderes Problem
in der Verbandsarbeit stellen
sich in einem Flächenland
wie Mecklenburg- Vorpom-
mern leider die körperlichen
Probleme des zunehmenden
Alterns dar. Die mangelnde
Mobilität kann nicht ausrei-

>

chend durch vorhandene öf-
fentliche Verkehrsmittel aus-
geglichen werden. Hier, im
Osten, wurden einfach zu vie-
le Verbindungsmöglichkeiten
aus Kostengründen gestri-
chen und das Reisen von A
nach B an einem Tag ist für
den Rentner im Osten mit
seinem verhältnismäßig ge-
ringen einzigen Einkommen
(Rente) eben doch ein echtes
Problem – und privat organi-
siert zu teuer. Nicht immer
gelingen vor Ort solidarische
Hilfen. So mussten wir leider
auch damit leben, dass aus
manchmal trivial erscheinen-
den Gründen ganze Ortsver-
bände schrumpften oder sich
gar auflösten. Trotzdem er-
lebt die überwiegende Zahl
unserer Mitglieder unseren
Verband außerordentlich po-
sitiv.

Darum wäre abschließend
zu unterstreichen, dass die
Durchführung von Regio-
nalkonferenzen der Aktivie-
rung der Verbandsarbeit
dient und sehr erfolgreich
war: Unser Teilnehmerkreis
befürwortet jedenfalls diese
Möglichkeit der Zusammen-
arbeit und unterstützt den
Plan, auch in Zukunft in grö-
ßeren Abständen Regional-
konferenzen durchzuführen. 

Ute Brunner,
stellv. Landesvorsitzende des

BRH Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern

BRH-Regionalkonferenzen:

Plattform 
fürs Ehrenamt

Hilfreich, anregend und als Motivations-
schub für alle ehrenamtlich arbeitenden
Mitglieder in den Ortsverbänden gedacht,
die ihre Arbeit für den BRH in unserem Land
lebendig halten wollen – so ist das Konzept
für die vier Regionalkonferenzen, die der
Landesvorstand in Mecklenburg-Vorpom-
mern für die Ortsvorsitzenden und ihre ak-
tivsten Helfer aus 76 Ortsverbänden Ende
2011 zum zweiten Mal organisiert hat.

Glückwünsche
Der dbb m-v gratuliert 

sehr herzlich

Martina Hamann (DJG)

zu ihrer erneuten Be-
rufung als Arbeitnehmer-

vertreterin in den Berufsbil-
dungsausschuss für den

Ausbildungsberuf „Justiz-
fachangestellte/-r“.
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Die Vorsitzende des BDR M-V,
Susanne Ortmann, begrüßte
die Rechtspflegerinnen und
Rechtspfleger. Der Präsident
des Oberlandesgerichts (OLG),
Burkhard Thiele, sprach ein
Grußwort. 

Anschließend begann Diplom-
Rechtspflegerin (FH) Antje
Rückheim aus Berlin vor cirka
60 interessierten Rechtspfle-
gern mit der Fortbildung zum
Thema „Hinterlegung – Grund-
lagen und Entwicklung“.  Es
gelang ihr, das doch teilweise
„trocken“ anmutende Thema
Hinterlegungsrecht interes-
sant und praxisnah darzule-
gen, indem sie immer wieder
Anekdoten und Erlebnisse aus
der eigenen Arbeit einfügte.
Dabei konnte sie aus einem
wesentlich größeren Fundus
als die Rechtspfleger hier im
Land schöpfen, denn in Berlin
sind fünf Rechtspfleger stän-
dig mit Hinterlegungssachen
befasst. Nach der Darstellung
der Grundlagen, die für Meck-
lenburg-Vorpommern entspre-
chend angepasst waren, gab es
noch einen kurzen und eben-
falls sehr interessanten Über-
blick über die Entwicklung der
Hinterlegung.

Im zweiten Fortbildungsteil
ging es um die Vermittlung
dienstlicher Fragen und Belan-
ge durch Vertreter des Justiz-
ministeriums, des OLG und der
Generalstaatsanwaltschaft.
Auch in diesem Jahr konnte
Justizministerin Kuder auf-
grund kurzfristiger Termine
nicht an der jährlich stattfin-
denden Veranstaltung des BDR
M-V teilnehmen. Sie wurde
durch die neue Staatssekretä-

rin Birgit Gärtner und den Ab-
teilungsleiter 1, Dr. Hansjörg
Schmutzler, vertreten. Weitere
Gäste waren der Vizepräsident
des OLG, Peter Winterstein,
und Christine Böhm, Richterin
am OLG, sowie für den Gene-
ralstaatsanwalt der Leitende
Oberstaatsanwalt Dr. Jürgen
Garbe.

 Strukturreform droht
Dieser Veranstaltungsteil be-
gann mit einer Rede der BDR-
Vorsitzenden Susanne Ort-
mann, die die Erfahrungen der
letzten 20 Jahre des Landesver-
bandes zusammenfasste. Im
Anschluss daran übermittelte
Staatssekretärin Birgit Gärtner
die Grüße und Wertschätzung
der Justizministerin, wobei die
Enttäuschung der anwesenden
Rechtspfleger über das erneute
Nichterscheinen der Ministerin
spürbar war. Im Hinblick auf
die tragende Funktion des
Rechtspflegers in der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit und die in
der Zukunft angedachte Über-
tragung weiterer richterlicher

>

Aufgaben wäre das persönli-
che Erscheinen der Justizmi-
nisterin das deutlichste Zei-
chen der entgegengebrach-
ten Wertschätzung gewesen,
so die Meinung des BDR. Die
Staatssekretärin gab einen
kurzen Überblick über die
derzeitige Situation und mög-
liche weitere Entwicklungen,
insbesondere im Hinblick auf
das Personalkonzept 2010
und die drohende Gerichts-
strukturreform 2012. In bei-
den Fällen sollen Einsparun-
gen nicht das Ziel sein, und
besonders für die Gerichts-
strukturreform soll im ersten
Halbjahr 2012 ein tragbares
Konzept erstellt werden.

In der anschließenden Dis-
kussionsrunde ging es erneut
um die die Rechtspfleger am
meisten beschäftigenden
Themen wie Belastung und
Beförderung. Die einzelnen
Vertreter der Justizverwal-
tung waren bemüht, die Fra-
gen des Plenums zu beant-
worten, auch wenn diese
zum Teil nicht neu waren und
sich auch sehr wahrscheinlich
keine Veränderungen erge-
ben werden. Das Plenum er-
griff in Rahmen der Diskus-
sion mehrfach die Möglich-
keit, die Ziele und Vorstellun-
gen der Rechtspfleger der
neuen Staatssekretärin mit
der Bitte der Prüfung und
Umsetzung mit auf den Weg
zu geben. Der Erfolg dazu
bleibt abzuwarten. Seitens
des Justizministeriums und
des OLG gab es nochmals den
Hinweis, dass die Möglichkeit
der Heim- und auch Telear-
beit auf Antrag für den ein-
zelnen Rechtspfleger vom Be-
hördenleiter zu prüfen wäre.
Des Weiteren informierte
 Birgit Böhm, dass durch das
Land Mecklenburg-Vorpom-
mern im Rahmen des Nord-
verbundes ab 2012 für Be-
rufs- und Dezernatseinsteiger
jährlich eine länderübergrei-
fende dreitägige Fortbil-
dungsveranstaltung organi-
siert werden soll. Für 2012 ist
eine Fortbildung für den Be-
reich Grundbuchrecht in Pla-
nung. 

 Birke übernimmt 
Vorsitz

Nach der Diskussionsrunde
folgte die jährliche Mitglieder-
versammlung. Auf der Tages-
ordnung standen neben den
Neuwahlen eine Satzungsän-
derung, die Änderung der Bei-
tragsordnung und die Abstim-
mung zu den weiteren Zielen.
Wie bereits bekannt war, stan-
den drei bisherige Vorstands-
mitglieder nicht erneut zur
Wahl zur Verfügung. Neu in
den Vorstand des BDR M-V ge-
wählt wurden Anke Kruse als
stellvertretende Vorsitzende
sowie Christian Meier als Öf-
fentlichkeitsreferent und Heiko
Käckenmeister als Referent für
Aus- und Fortbildung. Wieder-
gewählt wurden Carsten Neiß-
ner als Schatzmeister und Lars
Birke, der den bisher von Su-
sanne Ortmann (Foto) geführ-
ten Vorsitz übernahm. �

>

Susanne Ortmann>

BDR Mecklenburg-Vorpommern:

Rechtspflegertag 2011

Am 30. November fand im Plenarsaal des
Oberlandesgerichts Rostock der Rechtspfle-
gertag 2011 des Bundes Deutscher Rechts-
pfleger Landesverband Mecklenburg-Vorpom-
mern (BDR M-V) statt. Fortbildung und Mit-
gliederversammlung bestimmten das Pro-
gramm.
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Dafür gebührt all den Kollegin-
nen und Kollegen, die sich an
Streiks und Protestdemonstra-
tionen beteiligt haben, unser
besonderer Dank! Die Bediens -
teten des öffentlichen Diens -
tes im Freistaat Sachsen, allen
voran unsere angestellten Leh-
rerinnen und Lehrer, haben
über alle „Gewerkschaftsgren-
zen“ hinweg den Dienstherren
eindrucksvoll ihre Entschlos-
senheit demonstriert, sich
künftig nicht mehr „unter
Wert zu verkaufen“!

Die deutlichen Signale des ge-
schlossenen Eintretens aller
Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes für die gemein-
samen Ziele haben die Dienst -
herren und die TdL sehr wohl
verstanden. Es kommt jetzt
darauf an, diese positiven Er-
fahrungen zu bewahren und
bei künftigen Aktionen weiter-
zuentwickeln. Dennoch sind
nicht alle Ziele der Einkom-
mensrunde 2011 erreicht wor-
den. So steht noch immer die
tarifliche Eingruppierung der
Lehrkräfte in Sachsen aus. Bis-
lang ist dieser Bereich der ein-
zige, der nicht nach tariflichem
Eingruppierungsrecht, sondern
einseitig nach Arbeitgeber-
richtlinien geregelt wird. 

 Gemeinsam zum Ziel
Nunmehr steht schon die neue
Einkommensrunde 2012 für
die Beschäftigten des Bundes

>

und der Kommunen an. Wir
müssen auch hier mit schwie-
rigen Tarifverhandlungen rech-
nen und uns auf entsprechen-
de Aktionen und Arbeits-
kampfmaßnahmen vorberei-
ten, um die betroffenen Kolle-
ginnen und Kollegen wirkungs-
voll zu unterstützen. Nach dem
erfolgreichen Verlauf der Ein-

same Einkommensforderung
unterstützen. Die Einkom-
mensrunde 2012 kann aber
nur dann ein Erfolg werden,
wenn jeder, der betroffen ist,
und das sind in diesem Fall
auch die Beamtinnen und Be-
amten beim Bund und in den
Kommunen, sich in notwendi-
ge Aktionen für eine deutliche
Erhöhung der Entgelte und für
gute Beschäftigungsbedingun-
gen einbringt. Denn gerade der
Tarifabschluss für die Beschäf-
tigten der Länder im Frühjahr
2011 hat gezeigt, dass ge-

kommensrunden der letzten
Jahre, bei der ver.di und dbb ta-
rifunion gemeinsam verhan-
delt haben, wurde von beiden
Gewerkschaften beschlossen,
diese Zusammenarbeit auch
im Jahr 2012 bei der Einkom-
mensrunde von Bund und
Kommunen fortzusetzen. Es
geht darum, dass möglichst
viele Betroffene eine gemein-

schlossen auftretende Gewerk-
schaften, deren Wille und Fä-
higkeit zu Aktionen gut sicht-
bar ist, eher einen Tarifkompro-
miss erreichen als Gewerk-
schaften, die darauf verzich-
ten, die Entschlossenheit ihrer
Mitglieder zu demonstrieren. 

Neben den schwierigen Aufga-
ben, die uns aus den Tarifver-

handlungen mit dem Bund und
den Kommunen erwachsen,
müssen wir uns im Jahr 2012
außerdem auch auf umfangrei-
che weitere Problemfelder ein-
stellen. Die umstrittene „Stand-
ortreform“ der Staatsregierung
und der weiter geplante Stel-
lenabbau erfordern unsere
höchste Aufmerksamkeit. Hier
verlangen wir, wie im Koali-
tionsvertrag festgelegt, dass vor
solchen Maßnahmen eine um-
fassende Aufgabenkritik erfolgt
und realistische Kosten-Nutzen-
Analysen erstellt werden, die
die Sinnhaftigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der beabsichtig-
ten Maßnahmen belegen müs-
sen. Doch diese Analysen wur-
den noch nicht einmal dem
Sächsischen Landtag vorgelegt,
obwohl es die Sächsische Haus-
haltsordnung zwingend vor-
schreibt.  Es ist also zu befürch-
ten, dass die Staatsregierung
mit ihrer Koalitionsmehrheit im
Landtag Gesetze beschließt, die
dem Freistaat in Zukunft mehr
schaden als nutzen. 

 Gesetzliche 
Neuerungen

Außerdem stehen in Sachsen
die Entwürfe der Neufassungen
von verschiedenen Gesetzen im
Beamtenbereich für das Dienst-,
Laufbahn-, Besoldungs- und
Versorgungsrecht an. Insbeson-
dere im neuen Besoldungs- und
Versorgungsrecht erwarten wir
den von der Regierungskoali-
tion in der Diskussion zum
Haushaltsbegleitgesetz 2011/
2012 versprochenen Ausgleich
zur gestrichenen Sonderzah-
lung (Weihnachtsgeld). Das Ver-
trauen der Beamtinnen und Be-
amten Sachsens in die Staatsre-
gierung ist durch die ersatzlose
Streichung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld derzeit so
schlecht wie noch nie. Weit
über 20 000 Beamtinnen und
Beamte, Richter, Staatsanwälte
und Versorgungsempfänger
(die genaue Zahl stand bei Re -
daktionsschluss noch nicht 
fest) haben im Dezember 2011
Widersprüche gegen die Höhe
ihrer Jahresbezüge eingelegt
und eine verfassungskonforme
amtsangemessene Besoldung
und Versorgung gefordert.

>

Fahrplan 2012:

Einkommensplus 
erreichen

Die Finanzkrise und die hohe Verschuldung der
Euro-Länder waren schwierige Rahmenbedin-
gungen für die Tarifverhandlungen mit der Ta-
rifgemeinschaft der Länder (TdL) in der Einkom-
mensrunde 2011 und sind es auch noch in die-
sem Jahr. Unsere Hauptziele, trotz der schlech-
ten Rahmenbedingungen einen spürbaren Ein-
kommenszuwachs zu erreichen und das erzielte
Ergebnis zeit- und inhaltsgleich auf die Beam-
tinnen und Beamten des Freistaates Sachsen 
zu übertragen, haben wir erreicht. 

Günter Steinbrecht,
Landesvorsitzender des sbb

>

Vertreter der Landesleitung des sbb, des Sächsischen Lehrerverbandes,
der Deutschen Steuergewerkschaft Sachsen und der sbb frauenvertre-
tung zur 53. Jahrestagung des dbb in Köln (Günter Steinbrecht, Landes-
vorsitzender des sbb – zweiter von rechts, dritte Reihe).

>
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Für 2011 wurden in Sachsen
Steuermehreinnahmen in Hö-
he von 1,6 Milliarden Euro er-
zielt. Und in den Folgejahren
sollen die Einnahmen bis 2016
jährlich ebenfalls um etwa 300
Millionen Euro steigen. Der für
die Streichung der Sonderzah-
lung (Weihnachtsgeld) vorge-
schobene Grund ist damit ent-
fallen. Es ist vollkommen rich-
tig, dass Mehreinnahmen sinn-
voll genutzt werden. Insofern
halten wir den Abbau von
Schulden und die Bildung von
Rücklagen für wichtig. Den
sächsischen Beamtinnen und
Beamten, die ihrerseits in der
Vergangenheit bereits Milli-
onenopfer erbracht haben, ist
der Lob und Dank des Minister-
präsidenten in seinem Weih -
nachtsbrief in der jetzigen Si-
tuation des Landes aber ein-
deutig zu wenig! So erwarten
wir dringlich eine zeitnahe An-
hebung der Wegstreckenent-
schädigungen für die mit Pri-
vat-Pkw im Auftrag des Staates
durchgeführten Dienstfahrten. 

 Leistungsfähigkeit 
erhalten

Wer vierteljährlich 35 bis 40
Millionen Euro aus dem Geld
der Steuerzahler für die Pleite
der Sachsen-LB bezahlen kann,
der sollte doch auch die jähr-
lich 23 Millionen Euro für das
Weihnachtsgeld schultern und
die Außendienstmitarbeiter
des Freistaates endlich von ih-
ren „Zwangssolidaritätsabga-
ben“ bei Dienstfahrten be-
freien können.

Der öffentliche Dienst steht
vor großen Herausforderungen
durch die demographische Ent-
wicklung und die weiteren
strukturellen Veränderungen.
Auf der Tagesordnung stehen
insbesondere die Sicherung
und Stärkung des öffentlichen
Dienstes als Garant für die in-
nere Sicherheit und für den So-
zialstaat. Bildung, Erziehung,
Sicherheit, Daseinsvorsorge –
das sind auch entscheidende
Standortfaktoren für die Wirt-

> schaft, zum Beispiel durch
den Winterdienst auf unseren
Straßen oder die Bereitstel-
lung der notwendigen Infra-
struktur. Die Leistungsfähig-
keit des öffentlichen Dienstes
muss dafür erhalten und zu-
kunftssicher gestaltet wer-
den. Ohne qualifiziertes und
motiviertes Personal wird
dies nicht möglich sein. Dies
gilt für Arbeitnehmer und Be-
amte gleichermaßen. In den
vergangenen Jahren haben
Arbeitnehmer und Beamte
durch geringe Einkommens-
zuwächse und zusätzliche
Sonderopfer einen großen
Beitrag zur Konsolidierung
der öffentlichen Haushalte
geleistet. Die langjährige Poli-
tik der Einkommenseinbußen
beim Bund, den Ländern und
Kommunen muss deshalb ge-
stoppt werden. Auch um für
den dringend benötigten
Nachwuchs in allen Bereichen
des öffentlichen Dienstes at-
traktiv zu bleiben oder end-
lich zu werden.

Wie Sie unschwer erkennen
können, wachsen Aufgaben-
vielfalt und Bedeutung der
Gewerkschaften und deren
Dachverbände im öffentlichen
Dienst ständig weiter. Des-
halb gilt heute mehr denn je,
nur die geeinten Kräfte der
Mitglieder der Gewerkschaf-
ten und vieler weiterer Be-
schäftigter können in Zeiten
der „knappen Kassen“
schmerzhafte Einschnitte ver-
hindern und erforderliche Ein-
kommenszuwächse erreichen.
„Trittbrettfahren“ und „Indivi-
dualismus“ sind in der Ar-
beitswelt von heute keinen
Pfifferling mehr wert. Lassen
Sie uns deshalb all unsere
Kräfte bündeln und möglichst
viele bisher noch nicht organi-
sierte Kolleginnen und Kolle-
gen gewinnen und einbezie-
hen in unsere gemeinsame
Arbeit für ein erfolgreiches
Gewerkschaftsjahr 2012.

Günter Steinbrecht, 
Landesvorsitzender

Demographie:

Tarifkonferenz 
in Sachsen

Am 7. Dezember 2011 trafen sich rund 100 Kol-
leginnen und Kollegen, um über das wichtige
Thema Demographie im öffentlichen Dienst zu
diskutieren. Anlass dazu bot der sächsische Fi-
nanzminister Unland, der der gemeinsamen
Verhandlungsaufforderung von dbb tarifunion
und den DGB-Gewerkschaften erneut nicht
nachkam.

Die Arbeitgeberseite vergibt
damit vorsätzlich die Chance,
die Probleme des demographi-
schen Wandels in Sachsen an-
zugehen.

In welche Richtung es auch ge-
hen kann, zeigt im Moment
Sachsen-Anhalt. Dort haben
sich Arbeitgeber und Gewerk-
schaften auf ein Gesamtpaket
geeinigt. Dieses enthält unter
anderem auch die Möglichkeit
der Altersteilzeit nach den Be-

dingungen des 2010 ausgelau-
fenen Tarifvertrages.

Im Eröffnungsreferat wies Pro-
fessor Gottfried Richenhagen
von der Hochschule für Ökono-
mie und Management in Essen
auf die Problematik der Alters-
struktur im öffentlichen Dienst
hin.

So sind derzeit rund 52 Prozent
der Beschäftigten älter als 44
Jahre und etwa 33 Prozent äl-
ter als 50.

In Sachsen wird in den nächs -
ten acht Jahren rund ein Vier-
tel der Beschäftigten aus dem
Berufsleben ausscheiden.

Schon jetzt ist im öffentlichen
Dienst ein erheblicher Fach-
kräftemangel zu verzeichnen,
der, wenn nicht rechtzeitig
gegengesteuert wird, bis zum
Jahr 2030 auf fünf Millionen
ansteigt.

Im weiteren Verlauf wurden
Konzepte aus den Bereichen
Chemie und Deutsche Post
vorgestellt, die der Nach-
wuchsgewinnung, aber auch
dem würdevollen Ausscheiden
älterer Kollegen Rechnung tra-
gen.

Für die dbb tarifunion stellte
der Vorsitzende des Sächsi-
schen Lehrerverbandes, Jens
Weichelt, in seinen Ausführun-
gen Lösungen vor, wie der Ge-
nerationenwechsel im öffent-
lichen Dienst gestaltet werden
kann.

Abschließend einigten sich alle
beteiligten Gewerkschaften
darauf, ein konkretes Forde-
rungspaket aufzustellen und
den sächsischen Finanzminis-
ter mit geeigneten Maßnah-
men an den Verhandlungstisch
zu bringen.

Steffen Winkler,
stellvertretender Landes-

vorsitzender des dbb

Gemeinsames Vorgehen – Tarifkonferenz am 7. Dezember 2011: Dr. Sabine
Gerold, Landesvorsitzende GEW Sachsen; Jörg Günther, stellvertretender
Vorsitzender der GdP Sachsen; Thomas Voß, Landesbezirksleiter ver.di; Jens
Weichelt, Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes; Helmut Over-
beck, stellvertretender Vorsitzender der dbb tarifunion (von links).

>



 Ein Nachmittag 
hinter Gittern

Zu einer Veranstaltung der an-
deren Art hatte die sbb-Ju-
gendleitung im September
 ihre Mitglieder in die Jugend-
strafvollzugsanstalt Regis-Brei-
tingen eingeladen. Nachdem
die Sicherheitsschleuse pas-
siert wurde, erhielten die Ju-
gendlichen interessante Infor-
mationen über die Anstalt. An-
schließend war Gelegenheit,
das Gelände zu besichtigen.
Angefangen von den Wohnzel-
len, dem Besucherbereich, die
Werkstätten bis hin zur Schule
wurden die verschiedenen Be-
reiche geöffnet, so dass alle ei-
nen Eindruck „vom Leben hin-
ter Gittern“ erhielten. 

 Zwischen den Stühlen

Unter diesem Motto hatte die
SPD-Fraktion am 11. Oktober
2011 in den Sächsischen Land-
tag eingeladen. Diese Einla-
dung hat die Landesjugendlei-
tung der sbb jugend gern an-
genommen. Nils Oeser, Lan-
desjugendvorsitzender der sbb
jugend, trat in dieser Diskus-
sionsrunde auf. Angeregt wur-
de zu den Grundlagen der Kin-
der- und Jugendarbeit als auch
über Erwartungen der Anwe-
senden diskutiert. Hierbei
stellte sich heraus, dass die
Kinder- und Jugendarbeit „zwi-
schen den Stühlen“ zwei we-
sentliche Aufgaben hat. Sie soll
zum einen Kindern und Ju-
gendlichen Werte und Normen
einer demokratischen Gesell-
schaft vermitteln und anderer-
seits sozial Schwächere unter-
stützen. Hierbei stellte sich
heraus, dass es notwendig ist,
die Strukturförderung für die
Vereine weiterhin aufrecht zu
erhalten. 

>

>

Im Anschluss eröffnete Hen-
ning Homann, jugendpoliti-
scher Sprecher der SPD-Frak-
tion, die Ausstellung „Blick-
fang“. In dieser Ausstellung
haben Kinder und Jugendliche
die Welt aus ihrer Sicht darge-
stellt. 

 Landesjugend-
ausschuss

An einem goldigen Herbsttag,
dem 28. Oktober 2011, fand
der diesjährige Landesjugend-
tag in Dresden statt. Es trafen
sich Landesjugendleiter der
Fachgewerkschaften und die
Landesjugendleitung der sbb
jugend. Als Gäste nahmen
Günter Steinbrecht sowie 
Renato Lüpke von der Landes-
leitung des sbb teil.

Bevor wir uns jedoch den ge-
setzten Tageszielen widmeten,
verabschiedeten wir Tanja
Teich (DSTG). In den vergange-
nen drei Jahren vertrat sie die
Interessen der DSTG Jugend.
Auf diesem Weg ein großes
Dankeschön für die erfolgrei-
che Zusammenarbeit. Wir hof-
fen, auch in Zukunft auf ihre
reichhaltigen Erfahrungen zu-
rückgreifen zu dürfen, immer-
hin bleibt sie uns als Vorsitzen-
de des Ortsverbandes Dresden
erhalten.

Den weiteren Vertretern der
Fachgewerkschaften wurden
die Haushaltspläne 2011 und
2012 erläutert. Beschlossen
wurden auch die in 2012 ge-
planten Veranstaltungen der
sbb jugend. So wird es voraus-
sichtlich am 6. Juli 2012 die
dritte Auflage unseres Beach-
volleyballturniers geben.

 Workshop Mentoring
Vom 11. bis 12. November
2011 fand erneut der Basis-
workshop MENTORING „Zu-

>

>

sammen für eine stärkere
Einbindung von Frauen im
Ehrenamt“ unter Leitung der
Bundesvorsitzenden der dbb
jugend, Sandra Hennig, in
Berlin statt. Auch die sbb ju-
gend war mit vier Teilneh-
mern vertreten. Landesju-
gendvorsitzender Nils Oeser
und Henriette Hampe sowie
Sandra Nöbel und Sandra
Bläsche bildeten dabei je-
weils ein Mentoringteam.
Ziel des Workshops war es,
junge Frauen in der Gewerk-
schaft zu leiten, zu unterstüt-
zen und zu fördern. Dafür
vereinbarten die Teams, be-
stehend aus Mentor und
Mentee, jeweils individuelle
Zielvereinbarungen, die ge-
meinsam in den kommenden

Jahren umgesetzt werden. Da-
durch sollen möglichst frühzei-
tig weibliche Nachwuchskräfte
für die dbb Gremien gewon-
nen werden. „In der Landesju-
gendleitung der sbb jugend
sind wir seit Jahren paritätisch
besetzt. Damit dies auch künf-
tig so bleibt, ist es wichtig,
frühzeitig Frauen an die Arbeit
in Leitungsgremien heranzu-
führen und deren Fähigkeiten
zu fördern. Ich finde, man
braucht beide Denkweisen von
Männern und Frauen in einem
Gremium für ein optimales Er-
gebnis. Und ich bin sicher, dass
viele andere männliche Gremi-
ums- und Vorstandsmitglieder
ebenso denken“, sagte Nils
 Oeser im Anschluss an den
Workshop. �
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Jugend in Aktion
Die sbb jugend unter Vorsitz von Nils Oeser ver-
steht es immer wieder, die Jugendlichen der
Mitgliedsgewerkschaften zu mobilisieren. Zahl-
reiche Veranstaltungen und Aktionen wurden
im letzten Jahr wieder organisiert.

Landesjugendausschuss in Dresden: Nils Oeser (dritter von rechts), Vor-
sitzender der sbb-jugendvertretung, unterstützt vom Landesvorsitzen-
den des sbb, Günter Steinbrecht (rechts), und Renato Lüpke, stellvertre-
tender Landesvorsitzender des sbb.

>

Zum Dresden-Marathon Ende 2011 gaben auch die Feuerwehren ihr
 Bes tes. Der Sportverein der Dresdner Feuerwehr organisierte gemein-
sam mit der komba Sachsen und der Signal Iduna eine würdige Sieger-
ehrung für die beteiligten Feuerwehrmänner und -frauen: Helmut Fischer,
Wachleiter; Andreas Rümpel, Amtsleiter Brand- und Katastrophen-
schutzamt; Sandra Irmer-Thomas, Vorsitzende der komba Sachsen;
Uwe Russwurm, Filialdirektor Dresden der Signal Iduna (von links). 

>
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Dem Landesverband Sachsen
ist es gelungen, die Mitglie-
derwerbung mit neuen
Flyern, Infomaterial und der
Neugestaltung der Home -
page zu modernisieren. Was
nicht heißt, dass uns Interes-
sierte schon im Dutzend zu-
laufen. Die Mitgliedergewin-
nung muss in den Regionen

erfolgen, denn das persönliche
Bekanntwerden der aktiven
Vertreter unseres Verbandes
im Ehrenamt schafft Vertrauen
und unterstützt die Arbeit an
der Basis.

 Kooperation
Die Mitgliedsgewerkschaften
im sbb haben mehrfach beteu-

>

ert, dass sie an einer Zu-
sammenarbeit sehr interes-
siert sind. In 2012 wird es zu
praktikablen Vereinbarun-
gen kommen, die dazu die-
nen, die Senioren in allen
Regionen wohnortnah zu
betreuen. 

Am zehnten Seniorentag in
Hamburg und am dbb Gewerk-
schaftstag in Berlin bekundet
der Landesvorstand Sachsen
großes Interesse. 

Rita Kiriasis,
Vorsitzende des BRH Sachsen

BRH Sachsen:

Mitgliederwerbung stärken!

Ende 2011 trafen sich die neugewählten Mitglie-
der des Landesvorstandes zur Jahresabschlusssit-
zung. Zu Beginn wurde der Bericht des geschäfts-
führenden Vorstandes über den Arbeitszeitraum
April 2011 bis November 2011 gehalten.

Blick in die Runde des Landesvorstandes des BRH Sachsen. 
In der Mitte: die Landesvorsitzende Rita Kiriasis.

>

Die neue Rechtslage ergibt sich
durch § 102 Sächsisches Beamten-
gesetz (SächsBG) in der ab 1. Ja-
nuar 2012 geltenden Fassung.

Ähnliches gilt für den Ehegat-
ten, wenn dieser berücksichti-
gungsfähig im Rahmen der Bei-
hilfe ist und von seinem Arbeit-
geber für eine private Kranken-
versicherung einen Zuschuss
von mehr als 40,99 Euro monat-
lich erhält. Auf diesen konnte
bisher und kann auch in Zukunft
nicht verzichtet werden. Aber
durch den Wegfall der 40,99-
Euro-Grenze hat er/sie jetzt An-
spruch auf 70 Prozent Beihilfe.

 Justizvollzugs- und
Polizeivollzugsbeamte 

Durch Änderung des § 151
SächsBG beträgt Ihr Ruhe-
standseintrittsalter nicht mehr
60 Jahre, sondern es erhöht
sich ab Geburtsjahrgang 1952
jahresweise um jeweils einen
Monat.

Großzügigerweise lässt Ihnen
§ 151 Abs. 7 SächsBG die Mög-
lichkeit, den Ruhestand mit
60 Jahren zu beantragen. 
Aber: Die Ausgleichszulage
nach § 17 h SächsBesG fällt
dann weg. Ebenso die vorüber-

>

gehende Erhöhung des Ruhe-
gehaltssatzes nach § 17d 
SächsBesG, die bis zum Beginn
der Rente gewährt wird.

Parallelen gibt es bei der Verset-
zung in den Ruhestand nach
dem Stellenabbaubegleitge-
setz. Beantragen Sie diese, ent-
fällt die Ausgleichszulage. Die
vorübergehende Erhöhung des
Ruhegehaltssatzes entfällt
allerdings in diesem Fall nicht
vollumfänglich, sondern ver-
schiebt sich nur um den einen,
die zwei, drei und so weiter 
Monate der vorzeitigen Inan-
spruchnahme.

Also: lassen Sie sich beraten.
sbb – beamtenbund und tarif -
union sachsen, 
Tel. 0351.4716824 oder
post@sbb.dbb.de

Versorgungsbezüge:

Neuregelungen bringen Geld
Wer als Ruhestandsbeamter neben dem Versor-
gungsbezug eine eigene Rente und/oder eine
Witwen- beziehungsweise Witwerrente bezieht,
hat bisher wahrscheinlich auf 40,99 Euro über-
steigenden Krankenversicherungszuschuss aus
der Rente verzichtet, weil sich sonst der Beihil-
febemessungssatz um 20 Prozent verringert
hätte. Dasselbe gilt für aktive Beamte, die eine
Witwen- oder Witwerrente erhalten. Der Ver-
zicht ist seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr
notwendig.

> Termine 2012

Rechtsberatungen für Mitglieder der sbb-Gewerkschaften zu Fragen
im Zusammenhang mit ihrer beruflichen oder gewerkschaftlichen
Tätigkeit finden in der sbb-Landesgeschäftsstelle, Theresienstraße 15,
01097 Dresden, Tel. 0351.4716824 zu folgenden Terminen statt: 

11.01., 01.02., 07.03., 04.04., 02.05., 06.06., 04.07., 01.08., 05.09.,
10.10., 07.11., 05.12.2012

Ebenso führt der sbb auch 2012 Beratungen zu Renten-, Versorgungs-
und Beihilfefragen in der Landesgeschäftsstelle des sbb durch:

26.01., 23.02., 22.03., 26.04., 24.05., 28.06., 26.07., 23.08., 27.09.,
25.10., 22.11., 20.12.2012 

Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.

Glückwünsche
Der sbb – beamtenbund
und tarifunion sachsen

gratuliert herzlich:

Andrea Ganz VBBA

Claudia Koch VBBA

Christian Möller VBBA

Susanne Amthor VBBA

Petra Vallentin VBBA

Carolin Meyer GdS

Markus Baumann GdS

Martina Zarzycki DVG

Thomas Kipke BTB

zur Berufung zum/-r ehren-
amtlichen Richter/-in beim
Sächsischen Finanzgericht.
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Der Ministerpräsident betonte,
dass eine gut funktionierende
öffentliche Verwaltung be-
sonders in schwierigen Zeiten
von Finanz- und Schuldenkri-
sen das Rückgrat der Gesell-
schaft und Garant für die sozi-
ale Stabilität des Landes sei.
Wagner und Haseloff waren
sich einig, dass der öffentliche
Dienst in Sachsen-Anhalt gera-
de wegen der demographischen
Entwicklung und des Wettbe-
werbs mit den Bundesländern
und der Wirtschaft auch in Zu-
kunft für qualifizierte und en-
gagierte Mitarbeiter attraktiv
bleiben müsse. „Dazu gehört
eben auch eine angemessene

und leistungsgerechte Bezah-
lung“, sagte dbb Landeschef
Wagner. Nachdem der Bundes-
tag am 1. Dezember 2011 den
Gesetzentwurf zur Wiederge-
währung der Sonderzahlung
für Bundesbeamte in zweiter
und dritter Lesung beschlossen
hatte und damit die wichtigste
Hürde im Gesetzgebungsver-
fahren zur Wiedergewährung
eines Teils der Sonderzahlung
beim Bund ab 1. Januar 2012
genommen ist, warb Wagner
auch beim Regierungschef des
Landes Sachsen-Anhalt für die
Rücknahme der Kürzungen des
Weihnachtsgeldes für die Be-
amtinnen und Beamten des

Landes und der Kommunen.
„Das wäre nach dem Landes-
besoldungsanpassungsgesetz
2011 ein weiteres ganz wichti-
ges positives Signal der Wert-
schätzung der Arbeit der Be-
amtinnen und Beamten“, sag-
te Wagner. Zur Personalent-
wicklung betonte der Minister-
präsident, dass die Landesre-
gierung ihr Ziel, die Landesver-
waltung personell und struktu-
rell zu modernisieren und zu
reduzieren, auch in dieser Le-
gislaturperiode konsequent
weiter verfolgen werde. Ein
Stellenkorridor von bis zu 400
Neueinstellungen jährlich solle
aber eingehalten werden. 

Im Koalitionsvertrag bekennen
sich CDU und SPD zu einer Mo-
dernisierung des Personalver-
tretungsgesetzes. Der dbb Lan-
desvorsitzende kündigte an,
dass sich der Beamtenbund ak-
tiv an der Modernisierungsdis-
kussion um ein modernes Lan-
despersonalvertretungsgesetz
beteiligen werde. Erste Gesprä-
che auf Arbeitsebene seien be-
reits geführt worden. Als Zei-
chen der Wertschätzung freute
sich Maik Wagner, dass Minis-
terpräsident Dr. Reiner Hase-
loff seine Teilnahme am Ge-
werkschaftstag des dbb sach-
sen-anhalt im nächsten Jahr
bereits jetzt zugesagt hat. �
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Beschäftigte der Landes-
verwaltung können ab dem
1. Januar 2012 Teilzeit nach
dem Teilzeit TV LSA vereinba-
ren. Nach einem Kabinetts-
beschluss vom 13. Dezember
2011 sind Anträge auf Ab-
schluss eines Teilzeitarbeits-
verhältnisses nach dem Teil-
zeit-TV  LSA, die bis zum
31. März 2012 eingehen, zu
genehmigen. Die Teilzeitmo-
delle des Teilzeit-TV LSA sind
auch für Beamte zu öffnen,
ansonsten ist den Beamten
Teilzeit zu bewilligen, sofern
dienstliche beziehungsweise
zwingende dienstliche Grün-
de nicht entgegenstehen. Da-

Nach der Tarifeinigung gelten
ab dem Jahr 2012 im Land Al-
tersteilzeitregelungen, die den
Beschäftigten bei hälftiger Ar-
beitszeit im Rahmen von Teil-
zeitarbeit oder im so genann-
ten Blockmodell 83 Prozent
des Entgelts garantieren.
Außerdem wird der geltende
Teilzeit-TV LSA verlängert. Bis
zum 31. Dezember 2016 kön-
nen Beschäftigte des Landes
aufgrund dieses Tarifvertrages
Teilzeitverhältnisse abschlie-
ßen. Für den Bereich Schulen
wurde noch im nächsten Mo-
nat ein weiterer Verhandlungs-
termin zu diesem Thema ver-
einbart. 

Ministerpräsident Reiner 
Haseloff und Maik Wagner 
in der Staatskanzlei im Palais
am Fürstenwall.

>

Tarifverhandlungen:

Altersteilzeit und Teilzeit

Spitzengespräch mit dem Ministerpräsidenten:

Attraktiv bleiben
Am 8. Dezember 2011 traf sich dbb Landesvorsitzender Maik Wagner zu
einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Ministerpräsidenten des Landes
Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff. Es war das erste offizielle Gespräch
des dbb Landesvorsitzenden mit Haseloff seit seiner Amtsübernahme im
März 2011. Im Mittelpunkt des einstündigen Meinungsaustausches stan-
den Themen des öffentlichen Dienstes. 

Die dbb tarifunion hat sich am 24. November
2011 in Magdeburg mit der Landesregierung
Sachsen-Anhalts auf den Abschluss einer lan-
desbezirklichen Altersteilzeitregelung geeinigt.
Darüber hinaus einigten sich beide Seiten auf
die Verlängerung des Tarifvertrages über die Ver-
einbarung von Teilzeitbeschäftigung im Bereich
der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts (Teilzeit-
TV LSA). Außerdem wird ein Teil der durch die
Teilzeit erzielten Einsparungen des Landes für
Maßnahmen verwendet, um die demographi-
schen Auswirkungen im öffentlichen Dienst ab-
zumildern. Die Tarifvertragsparteien vereinbar-
ten eine Erklärungsfrist bis zum 31. Januar 2012.
Bis dahin gelten die Ergebnisse unter Vorbehalt.
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von ausgenommen sind Poli-
zeivollzugsbeamte und Justiz-
vollzugsbeamte im Schicht-
dienst sowie Lehrer.

Demographiereserve
Ein Teil der durch die Teilzeit er-
zielten Einsparungen des Lan-
des wird für Maßnahmen ver-
wendet, um die demographi-
schen Auswirkungen im öffent-
lichen Dienst abzumildern. Die
durch Teilzeitbeschäftigung an-
fallenden Einsparungen werden
im Jahr 2012/2013 zu 15 Pro-
zent und in den darauf folgen-
den Jahren zu 20 Prozent wie-
der in Maßnahmen gegen den
demographischen Wandel in-
vestiert. Prioritär soll hier zu-
nächst in Ausbildungsplätze in-
vestiert werden. Danach soll die
Übernahme von Auszubilden-
den für zwei Jahre gewährleis-
tet und letztlich in weitere de-
mographische Maßnahmen in-
vestiert werden. Bei der Vertei-
lung der anfallenden Mittel
werden alle Ressorts gleichmä-
ßig berücksichtigt. Hinsichtlich
der weiteren demographischen
Maßnahmen werden beide Sei-
ten ein gemeinsames Papier er-
arbeiten, in dem geeignete Maß-
nahmen festgelegt werden. 

>

Durch die Wiedereinführung
der Altersteilzeit und die Ver-
längerung des Teilzeit-TV ist
es gelungen, die Bedürfnisse
der Beschäftigten nach indivi-
dueller Arbeitszeit größtmög-
lich zu beachten. Gleichzeitig
hat sich die dbb tarifunion
mit ihrer Forderung durch -
gesetzt, einen Teil der Ein-
sparungen wieder in die Be-
kämpfung des demographi-
schen Wandels zu investieren
und somit die Leistungsfähig-
keit des öffentlichen Dienstes
in Sachsen-Anhalt dauerhaft
zu gewährleisten. 

Vorzeitiger Renten -
beginn gefördert

Parallel zu den Verhandlungen
hat die Landesregierung am
22. November 2011 beschlos-
sen, bis Ende 2013 die vorzei-
tige Inanspruchnahme einer
gesetzlichen Rente wegen
langjähriger versicherungs-
pflichtiger Beschäftigung von
mindestens 35 Jahren (Rente
mit 63 Jahren) beziehungs-
weise wegen Schwerbehinde-
rung (Rente mit 62 Jahren)
durch den Ausgleich der dabei
entstehenden Rentenabschlä-
ge zu fördern. 

Landesregierung
mauert!

Die dbb tarifunion hat am
8. Dezember 2011 mit der
Landesregierung Sachsen-
Anhalt über die Verlängerung
des Teilzeit-TV Schulen ver-
handelt. Dabei ging es in ers -
ter Linie um eine Anpassung
der am 24. November 2011
mit der Landesregierung für
die allgemeine Landesverwal-
tung erzielten Eckpunkte an
die Erfordernisse des Schul -
bereichs.

Die dbb tarifunion forderte in
den Gesprächen, dass Lehr-
kräfte und weitere Beschäftig-
te an den Schulen bei einer
kommenden Regelung zur Be-
kämpfung des demographi-
schen Wandels im Landesbe-
reich nicht außen vor gelassen
werden dürfen. Deshalb for-
derte die dbb tarifunion die
Verlängerung des Teilzeit-TV

>

>

Schulen und dessen Ergän-
zung um weitere Eckpunkte,
um den demographischen
Auswirkungen auch im Schul-
dienst entgegenzuwirken. 

Die Landesregierung lehnte
zunächst eine Verlängerung
der bisherigen tarifvertrag-
lichen Regelungen in diesem
Bereich kategorisch ab. Erst
nach massivem Protest der
Gewerkschaften einigten sich
beide Seiten darauf, in einer
Arbeitsgruppe die Besonder-
heiten im Schulbereich zu dis-
kutieren und nach Lösungen
zu suchen. 

Deutlich wies die dbb tarif -
union darauf hin, dass für den
Bereich der Schulen schlicht
andere Voraussetzungen gel-
ten müssten als in der allge-
meinen Landesverwaltung. 
Eine Abkopplung eines Groß-
teils der Kolleginnen und Kol-
legen wird die dbb tarifunion
nicht hinnehmen! 

Nunmehr werden die spezifi-
schen Erfordernisse im Rah-
men einer Arbeitsgruppe er-
örtert und festgehalten. Erst
dann wird sich in einer weite-
ren Verhandlungsrunde zei-
gen, ob die Ergebnisse ausrei-
chend sein werden, um auch
im Schulbereich zu einer zu-
friedenstellenden Lösung zu
gelangen. Die dbb tarifunion
wird einer tarifvertraglichen
Lösung nur zustimmen, wenn
die Bedürfnisse aller Beschäf-
tigten ausreichend berück-
sichtigt werden. �

Die Verhandlungskommission der dbb tarifunion mit Eckhard Becker, DPolG; Torsten Salomon, VBE; Iris Schrader-
Bölsche, PhVSA; Ulrich Stock, DVG; Helmut Liebermann, dbb tarifunion; Torsten Grabow, GdS; Jens Hoffmann,
dbb tarifunion (von links).

>

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Dr. Heiko Geue, mit Helmut
Liebermann, dem Verhandlungsführer der dbb tarifunion (rechts).

>
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Durch das Besoldungsneurege-
lungsgesetz ist zum 1. April
2011 das Bundesbesoldungs-
gesetz durch ein Landesbesol-
dungsgesetz abgelöst worden.
Es enthält Verordnungser-
mächtigungen für Erschwer-
niszulagen, Mehrarbeitsvergü-
tung und Vollstreckungsvergü-
tungen. Diese Ermächtigungen

hat die Landesregierung ge-
nutzt, um die übergangsweise
bis Ende vergangenen Jahres
fortgeltenden Verordnungen
des Bundes abzulösen.

Erschwerniszulagen

Inhaltlich orientiert sich die
Verordnung des Landes Sach-

>

sen-Anhalt über die Gewäh-
rung von Erschwerniszulagen
(Erschwerniszulagenverord-
nung LSA – EzulV LSA) weitge-
hend an der Erschwerniszula-
genverordnung des Bundes.
Neben redaktionellen Anpas-
sungen setzt die Landesrege-
lung Vorgaben höchstrichter-
licher Rechtsprechung um und

ergänzt die Bundesregelung
um landesrechtliche Besonder-
heiten. Der dbb sachsen-an-
halt begrüßt ausdrücklich,
dass ab 1. Januar 2012 die Zu-
lage für besondere polizeiliche
Einsätze von 153,39 Euro auf
225 Euro monatlich angeho-
ben wird. Die Höhe der Zulage
war seit dem 1. Januar 1995
nicht mehr angepasst worden.
Von der Hebung der Zulage be-
troffen sind Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamte, die als
verdeckte Ermittler tätig sind
oder einem Mobilen Einsatz-
kommando (MEK) oder einem
Spezialeinsatzkommando
(SEK) angehören. Erstmalig
werden Personenschützer in
den Geltungsbereich der Zula-

Mit der Weiterentwicklung der
Justizstrukturreform vereinbar-
ten CDU und SPD im Koalitions-
vertrag für die 6. Legislaturpe-
riode bessere Beförderungs-
möglichkeiten. „Zur Sicherung
dieser Vollzugsstruktur ist eine
zukunftsfähige und bedarfsge-
rechte Personalausstattung un-
verzichtbar. Dabei soll durch ei-
ne Anpassung der Stellenober-
grenzen die Beförderungsmög-
lichkeit von A 7 zu A 8 verbes-
sert werden“, heißt es dazu in
der Koalitionsvereinbarung. Um
bessere Beförderungsmöglich-
keiten im Justizvollzug zu ver-
wirklichen, sind die in der Stel-
lenobergrenzenverordnung ge-
regelten prozentualen Höchst-
grenzen angehoben worden. Die
Verordnung zur Änderung der
Stellenobergrenzenverordnung
(StOGVO) hinsichtlich der Ober-
grenzen für Beförderungsämter
im Justizvollzugsdienst sieht
hinsichtlich der Obergrenzen für

Beförderungsämter im Justiz-
vollzugsdienst eine strukturelle
Zusammenfassung der Stellen-
anteile der Besoldungsgruppen
A 7 und A 8 auf künftig einheit-
lich 70 Prozent für den allgemei-
nen Justizvollzugsdienst und
den Werkdienst vor. Außerdem
sollen die Stellenobergrenzen
des jeweiligen Spitzenamtes der
Laufbahngruppe 1 im Justizvoll-
zugsdienst um zehn Prozent
(Allgemeiner Justizvollzugs-
dienst) beziehungsweise um
fünf Prozent (Werkdienst) auf
dann einheitlich 30 Prozent an-
gehoben werden. Zudem soll
mit der Anpassung eine Annähe-
 rung an die höheren Obergren-
zen des Polizeivollzugsdiens tes
erreicht werden. Die Erhöhung
der Stellenobergrenzen für den
Justizbereich sei „ein erster
Schritt“ zur Angleichung an die
für den Polizeivollzugsdienst in
der Laufbahngruppe 1 gelten-
den besonderen Stellenober-

grenzen gemäß § 5 Nr. 1 StOG-
VO: Besoldungsgruppe A 7/A 8
30 Prozent und Besoldungsgrup-
pe A 9 70 Prozent, heißt es zur
Begründung. Wie der Polizeivoll-
zugsdienst zeichne sich auch der
Justizvollzugsdienst durch be-
sonders verantwortungsvolle
Aufgaben aus, die Gefährdungs-
situation in physischer und psy-
chischer Hinsicht sei vergleich-
bar. Die Erhöhung entspreche
zudem dem bundesweiten
Stand der Stellenobergrenzen
für den (mittleren) Justizvoll-
zugsdienst. In acht Ländern
wurden die Stellenobergrenzen
für den Allgemeinen Vollzugs-
und Verwaltungsdienst bis auf
50 Prozent bei der Besoldungs-
gruppe A 9 erhöht. In sieben
Ländern wurden die Stellen-
obergrenzen für den Werk-
dienst im Justizvollzug auf bis
zu 40 Prozent angehoben. Sach-
sen-Anhalt liege mit der ge-
planten Anhebung insgesamt

im Mittelfeld. Der dbb hat die
Stellenobergrenzenhebungen
grundsätzlich begrüßt. Den
steigenden Anforderungen an
die Beamtinnen und Beam-
ten – wie die Übernahme the-
rapeutischer Aufgaben und
ständig zunehmender psychi-
scher Stressfaktoren – müsse
aber durch weitere Hebungen
der Stellenobergrenzen gerade
bei der Besoldungsgruppe A 9
auf 40 Prozent (und davon
50 Prozent in A 9 mit Amtszu-
lage) Rechnung getragen wer-
den. „In den letzten Jahren
sind keine Bediensteten mehr
für den gehobenen Vollzugs-
und Verwaltungsdienst (Lauf-
bahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt) eingestellt und 
ausgebildet, sondern immer
mehr Aufgaben der Laufbahn-
 gruppe 2, erstes Einstiegsamt,
auf Beamte der Laufbahngrup-
pe 1, zweites Einstiegsamt,
(Allgemeiner Vollzugsdienst
und Verwaltungsdienst) über-
tragen worden“, sagte der Lan-
desvorsitzende des Bundes der
Strafvollzugsbediensteten
Deutschlands (BSBD), Uwe Bü-
lau. Wegen der Haushaltskon-
solidierung lehnte die Landes-
regierung über die geplanten
Stellenhebungen hinausge-
hende vom dbb geforderte 
Anpassungen der besoldungs-
rechtlichen Stellenobergren-
zen als „nicht opportun“ ab. �

Besoldung:

Neuregelungen 2012
Die Landesregierung hat am 20. Dezember 2011 die Verordnungen über
Erschwerniszulagen, Mehrarbeitsvergütung und Vollstreckungsvergü-
tung beschlossen. Die Verordnungen traten zum 1. Januar 2012 in Kraft.

Justizvollzug:

Stellenobergrenzen angehoben
Um die Beförderungsmöglichkeiten im Justizvollzug zu verbessern, wer-
den zum 1. Januar 2012 die Stellenobergrenzen für den Allgemeinen Jus-
tizvollzugsdienst und den Werkdienst in den Besoldungsgruppen A 7 und
A 8 auf einheitlich 70 Prozent und in der Besoldungsgruppe A 9 auf ein-
heitlich 30 Prozent angehoben. 
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ge aufgenommen. Sie befin-
den sich in vergleichbaren Ge-
fährdungssituationen wie die
Angehörigen der MEKs und
SEKs, erhielten nach altem
Recht aber keine Erschwernis-
zulage. Neun der 15 anderen
Bundesländer zahlen ihren Per-
sonenschützern bereits eine
Zulage für besondere Einsätze.
Künftig erhalten auch Beam-
tinnen und Beamte der neu ge-
gründeten Spezialeinheit zur
Erkennung und Bekämpfung
von chemischen und radiologi-
schen Gefahren diese Zulage.
Die Ergänzung der Anspruchs-
berechtigten um diesen Perso-
nenkreis ist eine Besonderheit
in Sachsen-Anhalt. Die Ausbil-
dung im Brandschutz und in
der Rettung von Personen hat
Bedeutung über die Landes-
grenzen von Sachsen-Anhalt
hinaus. Die Spezialeinheit wird
auf Anforderung bundesweit
und darüber hinaus tätig, ohne
dass die damit verbundenen
Erschwernisse, wie Arbeiten in
Hitze, in Höhen oder Tiefen,
abgegolten wären.

Die Erschwerniszulagenverord-
nung des Landes Sachsen-An-
halt setzt Vorgaben höchst -
richterlicher Rechtsprechung
um. Die Rechtsprechung for-
dert, dass Belastungsparame-
ter, zum Beispiel „fünf Stunden
pro Monat“, „40 Dienststun-

den in fünf Wochen“, bei Teil-
zeitbeschäftigten nur zeitan-
teilig gefordert werden dürfen,
weil sie ansonsten mehr leis-
ten müssten als Vollzeitkräfte.
Es soll eine Diskriminierung
von Teilzeitkräften und damit
mittelbar eine Benachteiligung
von Frauen verhindert werden.

Die Neufassung der Erschwer-
niszulagenverordnung verur-
sacht nach Berechnungen des
Finanzministeriums Mehrkos-
ten in Höhe von rund 200 000
Euro jährlich.

Mehrarbeits -
vergütung

Die Verordnung des Landes
Sachsen-Anhalt über die Ge-
währung von Mehrarbeitsver-
gütung (Mehrarbeitsvergü-
tungsverordnung LSA – MVerV
LSA) schließt neben redaktio-
nellen Korrekturen zukünftig
die Diskriminierung von Teil-
zeitkräften aus. Die Neufas-
sung der Mehrarbeitsvergü-
tungsverordnung verursacht
keine Mehrkosten.

Vollstreckungs -
vergütung

Die Vollstreckungsvergütungs-
verordnung betrifft vom Gel-
tungsbereich her die Gerichts-
vollzieherinnen und Gerichts-
vollzieher sowie die Beamtin-
nen und Beamten im Vollstre-
ckungsdienst der Finanzverwal-
tung und der Kommunen. Die
in dieser Verordnung enthalte-
nen Höchstbeträge wurden
seit dem 1. Januar 1994 nicht
mehr angepasst, so dass auch
aus Sicht des dbb eine Überar-
beitung notwendig war. Durch
die fehlenden Anpassungen 
bei gleichzeitig gestiegenen
Gebühreneinnahmen führte
die Regelung dazu, dass die 
Gerichtsvollzieherinnen und
Gerichtsvollzieher die Jahres-
höchstbeträge regelmäßig zur
Jahresmitte bereits ausge-
schöpft hatten. Die Vollstre-
ckungsvergütungsverordnung
sieht ab 1. Januar 2012 die
Streichung dieser Höchstbeträ-
ge vor, um die Gerichtsvollzie-
her an den von ihnen beigetrie-
benen höheren Gebührenein-
nahmen teilhaben zu lassen.

>

>

Für Vollstreckungsbeamtin-
nen und -beamte der Finanz-
verwaltung sieht die Verord-
nung anstelle einer Spitzab -
rechnung eine monatliche
Pauschale in Höhe von 115
Euro vor. Diese Pauschale
unterschreitet den bisherigen
Jahreshöchstbetrag von
1 914,28 Euro. Obwohl die
Landesregierung den Außen-
dienst weiterhin für notwen-
dig hält, werden nach ihrer
Auffassung die unmittelbaren
Vollstreckungserfolge regel-
mäßig nur noch mittelbar
durch die Beamten im Außen-
dienst bewirkt. Sie unterstütz-
ten regelmäßig den Innen-
dienst – der auch in Zukunft
keine Vergütung erhalten soll
– durch Ermittlung von Voll-
streckungsmöglichkeiten wie
etwa offene Forderungen, Ver-
sicherungs- und Bausparver-
träge, Sparguthaben oder
Bankkonten. Die Höhe der bei-
gebrachten Beträge, worauf
das bisherige Recht abgestellt
hatte, sei demnach kein Indi-
kator für die erbrachte Leis-
tung mehr, argumentiert die
Landesregierung.

Einer Pauschalregelung mit
115 Euro monatlich ist für den
dbb inakzeptabel. Diese sei
viel zu niedrig, als dass damit
die Ablösung der Einzelfall- in
eine Pauschalabgeltung ge-
rechtfertigt werden kann.
Ebenso fragwürdig sei, den
Ansatz des bisherigen Jahres-
höchstbetrages als Maßstab
anzusehen und festzustellen,
dass dieser zu unterschreiten
ist. Damit würden circa zwei
Drittel der Beamtinnen und
Beamten gegenüber der bis-
herigen Regelung schlechter
gestellt,  kritisiert der dbb. Be-
troffen davon sind Beamtin-
nen und Beamte der Besol-
dungsgruppen A 6 bis A 8, de-
nen weitere Kürzungen nicht
zuzumuten sind. 

Aufgrund dessen hat der dbb
eine Pauschale von 150 Euro
vorgeschlagen, um die von
den Beamtinnen und Beam-
ten erbrachten Tätigkeiten
entsprechend anzuerkennen
und auch zu berücksichtigen,
dass seit 1994 keine ange-
messene Erhöhung der Beträ-

ge stattgefunden hat. Eine
Pauschale von 150 Euro würde
zudem den Jahreshöchstbe-
trag von 1 914,28 Euro immer
noch unterschreiten und bei
25 betroffenen Personen zu
keiner wesentlichen Haus-
haltsmehrbelastung führen.

Keine Neuregelung 

Die bisherigen Regelungen für
die Vollstreckungsbeamten in
den Kommunen werden unver-
ändert fortgeführt. Diese se-
hen eine Pauschale von 0,51
Euro für jeden Vollstreckungs-
auftrag vor, der um eine weite-
re Vergütung in Höhe von 0,5
Prozent der beigebrachten Be-
träge ergänzt wird.

Weil die Mehrkosten in Höhe
von 225 000 Euro jährlich nicht
im Haushaltsplanentwurf
2012/2013 eingestellt waren,
war die Vollstreckungsvergü-
tungsverordnung des Landes
zunächst dem Kabinett nicht
zur Beschlussfassung vorge-
legt worden. Der dbb hatte die
Landesregierung in der ersten
Anhörungsrunde unmissver-
ständlich aufgefordert, zeit-
gleich mit den Erschwerniszu-
lagen und der Mehrarbeitszeit-
vergütung auch die Vollstre-
ckungsvergütung landesrecht-
lich zu regeln. �

>

> Info

6. Landesgewerk-
schaftstag 2012
Gemäß § 14 Abs. 4 der Sat-
zung des dbb sachsen-anhalt
hat die Landesleitung be-
schlossen, den sechsten Lan-
desgewerkschaftstag zum
13. Juni 2012 nach Magde-
burg einzuberufen.

Die Delegierten werden über
fünf Jahre Tätigkeit der Spit-
zenorganisation der Gewerk-
schaften des öffentlichen
Dienstes und des privaten
Dienstleistungssektors Bilanz
ziehen, die turnusmäßigen
Wahlen durchführen und die
Grundsätze der berufspoliti-
schen Arbeit des dbb sachsen-
anhalt für die kommende Le-
gislaturperiode bestimmen. �
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Matschie will bis zur Jahresmit-
te 2012 die Frage der Verbeam-
tung von Lehrern prüfen. Das
sagte Matschie dem Landesvor-
sitzenden des tbb, Helmut Lie-
berman, bei dem Gespräch zu.
Der tbb fordert eine Verbeam-
tung der Lehrer vor allem mit
Blick darauf, dass andere Bun -
desländer mehr Lehrer verbe-
amten. Nach den Worten Lie-
bermanns dürfe Thüringen dar-
aus kein Wettbewerbsnachteil
entstehen. Matschie sagte zu,
bei der Prüfung der Problematik
den tbb einzubeziehen und bis
zum Sommer zu entscheiden.
Thüringen hatte in den vergan-
genen Jahren wegen der unglei-
chen Rechtssituation zwischen
angestellten und verbeamteten
Lehrern bei der Teilzeitarbeit
keine Lehrer mehr verbeamtet.
Liebermann betonte, dass eine
Entscheidung pro Verbeamtung
rückwirkend auch für alle in den
letzten Jahren als Tarifbeschäf-
tigte eingestellten Lehrer gelten
müsse.

Anwärter entlasten
Liebermann thematisierte auch
die Situation der Thüringer Lehr-
amtsanwärter. Thüringen bilde

>

zwar viele junge Lehrer aus, biete
ihnen dann jedoch keine Pers -
pektive, da nur wenige in den
Landesdienst übernommen wür-
den. Zudem erhalten Lehramts-
anwärter seit Ende 2011 keine
Reisekostenerstattung mehr für
Fahrten zum Studienseminar.
Darauf angesprochen verwies
der Minister darauf, dass sich die
diesbezügliche Festlegung des
Ministeriums nur auf 2011 bezo-
gen habe. Er sei zuversichtlich,
dass 2012 diese Zahlungen wie-
der erfolgen. Im Nachgang zum
Gespräch ließ er jedoch durch
Abteilungsleiter Lutz Lange mit-
teilen, dass hierzu noch keine po-
litische Entscheidung vorläge

und man eher skeptisch sei, 
was Fahrtkostenerstattungen 
für 2012 betrifft. Der tbb machte
deutlich, dass das bisherige 
Handeln des TMBWK im Wider-
spruch zur Absicht der Landesre-
gierung steht, jungen Leuten in
Thüringen eine Perspektive zu
geben und Abwanderungsten-
denzen entgegen zu wirken.

Darüber hinaus machte sich der
tbb gegenüber dem Minister
für eine Korrektur der Verord-
nung über die Freistellung der
Bezirkspersonalräte nach der
Reduzierung der Zahl der Schul-
ämter stark und sicherte zu,
Material zur Verfügung zu stel-

len, das eine sachgerechte An-
passung unterstützt.

Forderung nach Alters-
teilzeit aufgestellt

Nachdem in Sachsen-Anhalt die
Verhandlungen für eine neue Al-
tersteilzeit fast abgeschlossen
sind, wurde der Minister zu ei-
ner Aussage auch für Thüringen
aufgefordert. Ausgangspunkt
für dezente Hoffnungen auf ei-
ne Neuauflage der Altersteilzeit
auch in Thüringen war eine Aus-
sage des Innenministers Geibert
in der OTZ vom 7. Januar 2012.
Minister Matschie weist darauf
hin, dass in diesem Bereich Per-
sonalüberhänge bestehen und
man nicht nach der gegenwär-
tigen Haushalts lage mehr ein-
stellen kann, als austreten. Viele
Lehrer sind in derzeit bereits in
Altersteilzeit (über 1 000) und
das TMBWK kämpft mit TFM um
den Einstellungskorridor. Ein-
stellungen sind in Höhe von et-
wa 300 Leute derzeit vorhanden
– mehr Handlungsspielraum
wäre jedoch nicht gegeben.

Helmut Liebermann,
Landesvorsitzender tbb

>

Verbeamtung von Lehrern:

Entscheidung im Sommer
Vertreter der Landesleitung des tbb trafen sich am 11. Januar 2012 
mit Minister Christoph Matschie im Thüringer Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur (TMBWK). 

Abteilungsleiter Lutz Lange, Kultusminister Christoph Matschie, Landes-
vorsitzender Helmut Liebermann sowie die stellvertretende Landesvor-
sitzende Birgit Drischmann und Schatzmeister Uwe Köhler (von links).

>

> tbb jugend: Thüringen on ice

Am 9. Dezember 2011 lud die dbb jugend thüringen zusammen mit der
komba jugend thüringen unter dem Motto „Thüringen on ice“ zum ge-
meinsamen Schlittschuhlaufen in die Gunda-Niemann-Stirnemann-Hal-
le Erfurt. Zahlreiche Mitglieder folgten dem Aufruf der beiden Verbände,
so dass einem lustigen Nachmittag nichts mehr im Wege stand.

Nach einem kurzen Kennenlernen bei einer Tasse
Glühwein konnten dann alle ihr Können und ihre
Fertigkeiten auf dem Eis unter Beweis stellen. Ob-
wohl es bei Einigen Anlaufschwierigkeiten gab,
ging der Nachmittag, bis auf so manchen blauen
Fleck, ohne größere körperliche Schäden vorüber.

Um die vorweihnachtlich geschmückte Landes-
hauptstadt Thüringens zu bestaunen und sich ein
wenig in Weihnachtsstimmung zu bringen, bum-
melten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im

Anschluss an die „Strapazen“ auf dem Eis dann gemeinsam über den
wunderschönen Erfurter Weihnachtsmarkt. Die Bewegung auf Schlitt-
schuhen und der Duft nach gebrannten Mandeln, Lebkuchen, Punsch
und anderen Leckereien machten natürlich hungrig. Genau die richtige
Voraussetzung, um den Abend bei leckerem Essen in einer Pizzeria aus-

klingen zu lassen. Und genau das taten wir dann,
wobei die aktuellen Themen und die Schwerpunk-
te für die weitere Arbeit natürlich auch im Ge-
spräch waren. 

Bleibt nur zu sagen, dass alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer von diesem Tag begeistert waren und
sich schon jetzt auf die nächste gemeinsame Ver-
anstaltung freuen.

Mareike Klostermann,
stellvertretende Landesvorsitzende tbb jugend

> Info

Unterstützung gefragt
Unter dem Motto „Ich will
Lehrer in Thüringen werden“
hat der tlv thüringer lehrer-
verband eine Petition initi-
iert, die zur Verbesserung 
der Situation der Anwärter
beitragen soll. Diese kann
unterstützt werden unter:
http://bit.ly/z5heRB �
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Der Vorschlag des Innenaus-
schusses, der die vorgelegten
Ergänzungen des Wirtschafts-
ausschusses enthielt, wurde
nach hitziger Debatte mit den
Stimmen der Abgeordneten
von CDU und SPD verabschie-
det. Der zur Abstimmung ge-
stellte Änderungsentwurf der
Fraktion Die Linke fand dage-
gen erwartungsgemäß keine
Mehrheit. Das Änderungsge-
setz trat zum 31. Dezember
2011 in Kraft und sieht unter
anderem folgende Änderun-
gen vor: 

Freistellung 
verbessert

Gleichzeitig mit der Freistel-
lung bereits ab 250 Beschäftig-
ten kam es zu einer Stärkung
kleinerer Einheiten: So kann
die Personalvertretung jetzt
bei Einrichtungen mit bereits
16 Beschäftigten aus einer
Mindeststärke von drei Mit-

>

gliedern bestehen. Der Perso-
nalrat besteht künftig nur
noch in Dienststellen von fünf
bis 15 Beschäftigten aus einer
Person. In dem Gesetzentwurf
ist auch eine verbesserte Frei-
stellungsmöglichkeit für
Hauptpersonalräte enthalten.
Von der dienstlichen Tätigkeit
sind ein oder mehrere Mitglie-
der der Stufenvertretung bei
der jeweils obersten Landesbe-
hörde im Gesamtumfang einer
Vollzeitstelle freizustellen. Un-
abhängig davon sind bei Be-
darf weitere Freistellungen
möglich. Auch die Kosten wer-
den besser gedeckt: Es ist aus-
geschlossen, dass ein freige-
stelltes Mitglied von Stufen-
vertretungen privat für seine
Fahrten zur Stufenvertretung
zahlen muss. Die bisherige Be-
grenzung auf höchstens 17
Mitglieder in einem Bezirks -
personalrat eines Schulamts-
bereichs wird auf 19 Mitglie-

der erhöht. Dies trägt zu min-
destens teilweise den Bedin-
gungen von nur noch fünf
statt bisher elf bestehender
Schulamtsbereiche Rechnung.
Der tbb hatte sich im Rahmen
der Umstrukturierungen in
diesem Bereich für eine Anhe-
bung stark gemacht.

Bisheriges Verfahren 
aufgehoben

Im Gesetzentwurf wird auch ei-
ner weiteren langjährigen For-
derung des tbb Rechnung ge-
tragen, indem das im Jahr 2001
in das Personalvertretungs-
recht eingeführte Verfahren der
Mitwirkung aufgehoben und
die Mitwirkungstatbestände in
die Mitbestimmung (§§ 74, 75)
überführt werden. Dies verein-
facht das Beteiligungsverfah-
ren, da nunmehr nur noch das
Mitbestimmungsverfahren
durchzuführen und keine
Unterscheidung nach Mitwir-
kung und Mitbestimmung
mehr vorzunehmen ist. Die bis-
herigen Mitwirkungstatbestän-
de sind jetzt in die einge-
schränkte Mitbestimmung ein-
gegliedert. Einschränkend sei
hierzu jedoch gesagt: Zwar
werden durch die Neufassung
im Personalvertretungsgesetz
die §§ 69a und 75a gestrichen,
durch die Neufassung des § 69
Abs. 4 erstehen das Verfahren
der Mitwirkung und die ent-
sprechenden Beteiligungstat-
bestände jedoch quasi wieder
auf. Besonders hervorzuheben
ist hier, dass mit der Gesetzes-
änderung bei Versetzungen
nun die Personalräte der auf-
nehmenden Dienststellen ohne
Antrag der Beschäftigten von
gesetzeswegen zu beteiligen
sind, § 75 Abs. 4.

>

Sonderregelungen 
für Jobcenter

Darüber hinaus gibt es eine Son -
derregelung für die Beschäftig-
ten, die zeitlich befristet für die
Jobcenter tätig werden. Trotz Tä-
tigkeit für die gemeinsame Ein-
richtung (Jobcenter) des Bundes
und der Kommunen behalten
diese Beschäftigten ihre Wahl-
berechtigung und ihre Wählbar-
keit und damit auch ihren Ein-
fluss in der Stammdienststelle. 

Unterrichtung bei 
Organisationsänderung

Bei Maßnahmen der Organisa-
tionsänderung ist nach neuer
Gesetzeslage die Personalvertre-
tung umfassend und rechtzeitig
zu unterrichten. Sie kann jetzt
auch sogar externe Beratung in
Anspruch nehmen. Der tbb kann
abschließend feststellen, dass
die Novelle des Personalvertre-
tungsgesetzes teilweise Verbes-
serungen mit sich bringt und in
einigen Bereichen langjährige
Forderungen des tbb sowie der
in ihm vertretenen Fachgewerk-
schaften aufgreift.

Weitergehende Informationen
gibt es auf der tbb Homepage:
www.thueringer-beamten-
bund.de

AK Personalvertretungsrecht,
Geschäftsstelle des tbb

>

>

> Info

Personalratsschulungen 
im Februar und März

Der tbb organisiert für Februar/
März 2012 Schulungen für Per-
sonalräte zum neuen Personal-
vertretungsrecht in Thüringen.
Die konkreten Termine sowie
nähere Informationen erhal-
ten Sie bei der Landesge-
schäftsstelle telefonisch unter
0361.65475421 oder per Mail
unter post@dbbth.de. �

Neue Broschüre 
zum ThürPersVG 

Darüber hinaus planen wir 
Ende Februar die Herausgabe
eines Gesetzesheftes Thür-
PersVG und Wahlordnung. 
Bitte wenden Sie sich bei 
Interesse an unsere Geschäfts-
stelle. �

Neues Personalvertretungsrecht:

Das ändert sich 2012
Freistellung bereits ab 250 Beschäftigte sowie eine Ausweitung des Be-
schäftigtenbegriffs auf Leiharbeitnehmer, Ein-Euro-Jobber und zeitlich be-
fristete Beschäftigte – Diese und weitere Änderungen hat der Thüringer
Landtag am 14. Dezember 2011 mit dem Änderungsentwurf der Regierung
zum Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) beschlossen. 
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Die Schulämter sind demnach
für Nordthüringen am bisheri-
gen Standort Worbis, für West-
thüringen am neuen Standort
Gotha, für Mittelthüringen am
bisherigen Standort Weimar, für
Südthüringen am neuen Stand-
ort Suhl und für Ostthüringen
am bisherigen Standort Gera.

Alle Einwände und Bedenken,
sei es von Seiten des Verbandes
der Schulaufsicht des Landes
Thüringen (VSLT e.V.), von Sei-
ten des tbb, von Seiten der Leh-
rerverbände, von Seiten der Ge-
werkschaften und von Seiten
der Elternvertretung und
schließlich auch von kommuna-
ler Seite, wurden von der Lan-
desregierung, insbesondere von
der Führung des Bildungsminis-

teriums, in beispielloser Igno-
ranz übergangen und in den
Wind geschlagen. Für 0,05 Pro-
zent Kostenersparnis am Lan-
deshaushalt setzt die Landesre-
gierung eine bislang gut funk-
tionierende Schulaufsicht aufs
Spiel. Sämtliche bisher gewon-
nenen Erfahrungen konterka-
rieren die Behauptung von Kul-
tusminister Christoph Mat-
schie, die Schulaufsicht könne
nun viel effektiver arbeiten, den
Lehrereinsatz flexibler handha-
ben und das Thüringer Schul-
wesen insgesamt weiter voran-
bringen. Das Gegenteil wird der
Fall sein.

Ein Großteil der Bediensteten
wird weitere Wege zum Dienst -
ort auf sich nehmen müssen,

die deren verfügbares Einkom-
men deutlich schmälern wer-
den, gut eingespielte Zusam -
menarbeitsteams zerfallen und
völlig neue Strukturen müssen
aufgebaut werden. Gravierend
aber wird sein, dass nach Ab-
bau der 52 Fachreferentenstel-
len die verbleibenden schul-
fachlichen Mitarbeiter ange-
sichts der hohen Zahl zu beauf-
sichtigender Schulen und der
erheblich größeren Aufsichts-
bereiche systematisch zermürbt
werden. Dazu kommt, dass auf
mindestens ein Jahrzehnt
sämtliche Beförderungsmög-
lichkeiten und damit Leistungs-
anreize besonders für jüngere
Beamtinnen und Beamte ver-
baut sind.  Wer die Möglichkeit

hat, sieht sich schon jetzt nach
einer freien Schulleiterstelle
im Land um. Noch nie in seiner
20-jährigen Geschichte hat
der VSLT e.V. 2011 eine so in-
tensive und bis an die Grenzen
der Belastbarkeit gehende (eh-
renamtliche) Arbeit geleistet.

Fünfzehn Vorstandssitzungen,
zehn Treffen mit Vertretern
aus der Politik und Adminis-
tration, ebenso viele Briefe an
Spitzenpolitiker, darunter die
Ministerpräsidentin, Stellung-
nahmen und Konzepte, sowie
intensive konzeptionelle Mit-
arbeit des Vorstandes an der
Arbeitsgruppe im Ministe-
rium: Der VSLT e.V. hat alle
ihm gegebenen Möglichkeiten
zur Wortmeldung genutzt
und wahrgenommen. Die Lan-
desregierung hat das alles ig-
noriert und sich entschieden,
dem Sparvorschlag des Bil-
dungsministers zu folgen,
koste es was es wolle.

Norbert Obarius, 
Verband der Schulaufsicht des

Landes Thüringen (vslt) e.V. 

Thüringer Schulaufsicht:

Bewährte Strukturen zerstört
Am 7. Dezember 2011 hat die Thüringer Landesregierung abschließend
über die Schulämterreform beraten und jährliche Einsparungen von rund
fünf Millionen Euro beschlossen. Damit steht fest, dass es ab 2012 in 
Thüringen nur noch fünf statt bisher elf staatliche Schulämter geben wird.

Mit den beabsichtigten Ände-
rungen im Gesetzentwurf soll
unter anderem eine Pflicht zur
Frauenförderung in allen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes,
in denen sie unterrepräsentiert
sind, eingeführt werden. Bei
gleicher Eignung für eine Stelle
sollen dann Frauen bevorzugt
beschäftigt werden. Zudem soll
die Gleichstellungsbeauftragte
auch ein eigenes Klagerecht 
erhalten. Die Aufgaben der
Gleichstellungsbeauftragten
beziehungsweise das Mitspra-
cherecht sind gegenüber dem
ThürGleichG vom 3. November
1998 deutlich gestärkt worden.

Besondere Bedeutung kommt
nach Ansicht der tbb-Frauen-
vertretung der im neuen Ent-
wurf vorgesehenen Festlegung
zu, Stellen bei Eignung auch in
Teilzeit auszuschreiben. Dies
soll auch für den Führungsbe-
reich gelten. Das ist gerade im
Hinblick auf die Unterreprä-
sentanz von Frauen in Füh-
rungspositionen besonders
wichtig. 

Die Übernahme von Führungs-
positionen scheitert häufig an
der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Eine Ausübung von
Führungspositionen auch in
Teilzeit wäre daher eine enor-

me Verbesserung und ein gro-
ßer Schritt in Richtung Gleich-
stellung. 

Der Anteil von Frauen in Füh-
rungspositionen im öffentlichen
Dienst muss erhöht werden.
Dazu gehören zum einen ge-
schlechterspezifische Statisti-

ken und zum anderen eine gen-
dergerechte Personalpolitik und
eine gezielte Förderung von
Frauen durch Mentoring- und
Coaching-Programme sowie ge-
zielte Wiedereinstiegsprogram-
me nach Familienphasen.

Führungspositionen 
teilbar gestalten

Die Übertragung höherwertiger
Tätigkeiten scheitert vielfach
dabei an der Arbeitszeitgestal-
tung – Arbeitszeitflexibilisie-
rung muss Ziel auch für Füh-
rungspositionen sein.

Teilzeit ist auch im öffentlichen
Dienst weit verbreitet. Mit

>

Gleichstellungsrecht:

Chance auf Erneuerung
Die Fraktion Die Linke hat einen Änderungsentwurf zum Thüringer Gleich-
stellungsgesetz eingebracht, der Ende Januar 2012 im Plenum des Thüringer
Landtages diskutiert wurde und die volle Unterstützung der tbb frauen findet.

> Info

Frauenseminar im Mai:
Unter dem Motto „Arbeits- und Lebenskraft erhalten – Burnout
vermeiden“ veranstalten die tbb frauen vom 4. bis 5. Mai 2012 in
Eisenach das diesjährige Frauenseminar. Weitere Informationen auf
unserer Homepage oder in der Geschäftsstelle des tbb. �
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Stichtag 30. Juni 2010 waren
in Thüringen von den 64 030
Landesbediensteten 39 816
Frauen und 24 214 Männer.
Der Anteil der Teilzeitbeschäf-
tigten bei den Frauen betrug
49 Prozent, das waren 19 525
Personen. Bei den Männern 
arbeiteten 5 009 Personen in
Teilzeit (Quelle: Thüringer
Landesamt für Statistik).

Teilzeit kann durch die Beurtei-
lungsgestaltung und Beförde-
rungspraxis zu Nachteilen beim
Aufstieg führen. Zudem bewir-
ken Beurteilungs- und Beförde-
rungspraxis, dass Frauen, ins -
besondere, wenn sie familiäre
Pflichten wahrnehmen, schwe-
rer die für Führungspositionen
geforderten Voraussetzungen
erfüllen können und deshalb

langsamer in Führungspositio-
nen aufsteigen – „gläserne 
Decke“ nennt das die Wissen-
schaft.

Eine grundlegende Festlegung
der Teilbarkeit von Führungs-
positionen würde mehr Frauen
die Möglichkeit für Aufstieg-
schancen eröffnen und da-
durch langfristig die Attrakti-

vität des öffentlichen Dienstes
in Thüringen sichern. Der öf-
fentliche Dienst kann es sich
auf die Dauer nicht leisten, 
auf Frauen in Führungspositio-
nen zu verzichten, insbesonde-
re im Hinblick auf die demo-
graphische Entwicklung und
den zu befürchtenden Fach-
kräftemangel.

tbb frauen

Der Stabsstelle gehören Michael
Antoni, Petra Hiller, Veith Mehde,
Wolfgang Riotte, Axel Schneider
und Jan Ziekow an. Auch eine
Expertenkommission und ein
Beirat zur Beratung derselben
wurden nun einberufen. „Wenn
ich nicht mehr weiter weiß,
bild´ ich einen Arbeitskreis.“
Dieses Motto, dem etwas Nega-
tives anhaftet, könnte man auch
auf die Vorgehensweise der Lan-
desregierung anwenden. 

Nach Auffassung des tbb ist das
ein Weg, der schon früher hätte
beschritten werden können:
Spät, aber nicht zu spät wurde
eine mit hochrangigen Spezialis-
ten besetzte Expertenkommis-
sion gebildet, dem ein Beirat zur
Seite steht, in dem auch die Ge-
werkschaften vertreten sind.
Dass der Landesregierung die
Beteiligung der Gewerkschaften
offensichtlich ein besonderes
Anliegen ist, zeigen die ersten
Schritte. Bereits kurz nach der
ersten Beiratssitzung wurden
die Gewerkschaften für den
17. Januar in die Staatskanzlei
geladen. Über zwei Stunden
sind die von den Gewerkschaf-
ten vorgetragenen Probleme,
Anliegen und Hinweise von der
Expertenkommission aufge-
nommen worden. Es wurde zu-
gesichert, dass die Gewerkschaf-

ten sich jederzeit mit Anregun-
gen und Ideen an die Experten-
kommission wenden können,
um das Ergebnis auf ein mög-
lichst breites Fundament der
Akzeptanz stellen zu können.
Offensichtlich hat die Landesre-
gierung erkannt, was der tbb
immer wieder angemahnt hat,
dass nur unter Mitnahme der
Beschäftigten erfolgreiche Re-
formen erreicht werden können.

Mammutaufgabe
Es wird eine Mammutaufgabe.
Bis Mitte 2012 will die Exper-
tenkommission Material sam-
meln und bis Ende 2012 den
Reformvorschlag der Landesre-
gierung vorlegen. Der tbb will
mit seinem Arbeitskreis „Ver-
waltungsreform“ diese Mam-
mutaufgabe begleiten und
sich einbringen. Um das mit
der nötigen Fach- und Sach-
kompetenz erfolgversprechend
angehen zu können, benötigt
der tbb die Unterstützung sei-
ner Fachgewerkschaften und 
-verbände. Je tiefer man in die
Materie einsteigt, desto mehr
Fragen drängen sich einem auf.

Hier einige Fragen, die in dem
Prozess der Entwicklung dieser
Verwaltungs- und Gebietsre-
form beantwortet werden
müssen:

>

> Wie flach darf eine 
Verwaltung sein?

> Gibt es Kompetenz-
überschneidungen?

> Ist die Aufgabenverteilung
optimal?

> Muss es in Thüringen 
Mittelbehörden geben?

> Wie groß sollten Kreise und
kreisfrei Städte sein?

> Ist Privatisierung eine 
Lösung? Wenn ja, wann 
und in welchem Umfang?

> Können sich der Staat oder
die Kommunen ihre umfang -
reichen Servicepakete noch
leisten? Was kann gegebe-
nenfalls wegfallen?

> Können die Arbeitsplätze mo-
tivierender, familiengerechter
und mehr auf die Bedürfnisse
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter abgestimmt ge-
staltet werden?

> Werden die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und insbe-
sondere die Vorgesetzten auf
ihre Aufgaben vorbereitet,
entsprechend geschult und
fortgebildet?

> Wie hoch ist die Ressourcen-
bindung durch Vorgaben aus
Brüssel und Berlin? Können
(Personal-)ausgaben verrin-
gert oder Einnahmen erhöht
werden?

Dies ist nur ein Auszug von
Fragen die sich der tbb-Arbeits-
kreis „Verwaltungsreform“
nach der Sitzung spontan ge-
stellt hat. 

Aktive 
Unterstützung

Wir erwarten von den Mit-
gliedsgewerkschaften und 
-verbänden aktive Unterstüt-
zung bei der Formulierung von
weiteren Fragen und gegebe-
nenfalls auch Findung von Ant-
worten und Lösungen.

Die Zeit läuft, wir wollen und
wir werden unsere Möglichkei-
ten nutzen, die Landesregie-
rung in ihrem Vorhaben, eine
effektive und sinnvolle Verwal-
tungs- und Gebietsreform
durchzuführen, beraten und
wenn nötig, in unserem Sinne
zu unterstützen.

Burkhard Zamboni,
stellvertretender 

Landesvorsitzender des tbb,
Vorsitzender des 

AK Verwaltungsreform

>

Funktional- und Verwaltungsreform in Thüringen:

Ihre Ideen sind gefragt
Ganz in der Tradition der Vorväter hat sich unsere Landesregierung der
Reform verschrieben. So hat Thüringens Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht im August 2011 die angekündigte Funktional- und Verwal-
tungsreform zur Chefsache erklärt. In der Staatskanzlei wurde dazu eine
Stabsstelle eingerichtet. 

> Info

Ihre Meinung 
ist uns wichtig

Die Geschäftsstelle des tbb

nimmt unter dem Stichwort:

„Verwaltungsreform“ gerne

Ihre Meldungen, Mitteilungen

und Informationenentgegen.

tbb beamtenbund und 

tarifunion thüringen 

Stichwort: Verwaltungsreform

Telefon: 0361.6547523

Fax: 0361.6547522

post@dbbth.de
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